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Seite 3 (§ 8 VermBDV 1994) 

22.	 Änderung der Festsetzung, Rückforderung von Arbeitnehmer-Sparzulagen 
(§ 13 Absatz 5 des 5. VermBG, § 6 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz 4, § 9 VermBDV 
1994) 

23.	 Außenprüfung
 

(§ 15 Absatz 5 des 5. VermBG)
 

24.	 Anwendungsregelungen 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder und mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird zur Anwendung des 
Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I Seite 406, BStBl I Seite 237) - 5. VermBG - unter Berücksichtigung der jüngeren 
gesetzlichen Änderungen durch 
- das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher 

Vorschriften (Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz - AmtshilfeRLUmsG) vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I Seite 1809, BStBl I Seite 802) und 

-	 das Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das 
AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz - AIFM-StAnpG) vom 
18. Dezember 2013 (BGBl. I Seite 4318, BStBl 2014 I Seite 2) 

wie folgt Stellung genommen:1 

1. Persönlicher Geltungsbereich
 

(§ 1 des 5. VermBG)
 

(1) Das 5. VermBG gilt für unbeschränkt und beschränkt einkommensteuerpflichtige 
Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne (Angestellte, Arbeiter) und Auszubildende, deren 
Arbeitsverhältnis oder Ausbildungsverhältnis deutschem Arbeitsrecht unterliegt (§ 1 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 des 5. VermBG). Das 5. VermBG gilt auch für in Heimarbeit 
Beschäftigte (§ 1 Absatz 2 Satz 2 des 5. VermBG) und für Beamte, Richter, Berufssoldaten 
und Soldaten auf Zeit (§ 1 Absatz 4 des 5. VermBG). Soldaten auf Zeit, für die das 
5. VermBG gilt, sind auch Bezieher von Ausbildungsgeld, das nach § 30 Absatz 2 des 
Soldatengesetzes während des Studiums gezahlt wird. 

1 Die Änderungen des BMF-Schreibens vom 9. August 2004 (BStBl I Seite 717), das durch die BMF-Schreiben 
vom 16. März 2009 (BStBl I Seite 501), vom 4. Februar 2010 (BStBl I Seite 195) und vom 2. Dezember 2011 
(BStBl I Seite 1252) geändert wurde, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Die redaktionelle Anpassung von 
Verweisen (z. B. „Absatz“ statt „Abs.“ und „5. VermBG“ statt „VermBG“) ist nicht gesondert kenntlich 
gemacht. 



 
         

 
  

   

    
 

  
 

   
 

   

   

     
  

 
   

 
   

 
 

  
 

   

  
 

 
   

 
 

  
   

 
 

 
 

  

Seite 4	 (2) Das 5. VermBG gilt für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Arbeitnehmer, z. B. auch 
dann, wenn sie 
1. ihren Wohnsitz im Ausland haben und als entsandte Kräfte oder deutsche Ortskräfte an 

Auslandsvertretungen der Bundesrepublik beschäftigt sind, 

2. ausländische Arbeitnehmer sind und als Grenzgänger in der Bundesrepublik arbeiten, 

3. Kommanditisten oder stille Gesellschafter eines Unternehmens sind und mit der 
Kommanditgesellschaft oder dem Unternehmen einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, 
der sie in eine abhängige Stellung zu der Gesellschaft oder dem Unternehmen bringt und 
sie deren Weisungsrecht unterstellt, 

4. freiwillig Wehrdienstleistende sind und in einem ruhenden Arbeitsverhältnis stehen (§ 1 
Absatz 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes), aus dem sie noch Arbeitslohn erhalten, 

5. behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen 
sind und zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen 
(§ 138 Absatz 1 SGB IX), 

6. kurzfristig Beschäftigte, Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft und geringfügig 
entlohnte Beschäftigte sind, deren Arbeitslohn nach § 40a EStG pauschal versteuert wird. 

(3) Im Zweifel ist eine Person Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne, wenn sie 
Arbeitslohn im steuerlichen Sinne aus einem gegenwärtigen Dienstverhältnis bezieht. 
Gleiches gilt für einen Gesellschafter, wenn für ihn Sozialversicherungspflicht besteht. 

(4) Das 5. VermBG wird darüber hinaus angewendet auf 
1. Arbeitnehmer, die als Grenzgänger im benachbarten Ausland nach ausländischem 

Arbeitsrecht beschäftigt sind, aber ihren ständigen Wohnsitz und den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen im Inland haben (vgl. auch Abschnitt 2 Absatz 3), 

2. Personen, die aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, aber im Rahmen seiner 
Abwicklung noch Entgelt für geleistete Arbeit erhalten. 

(5) Das 5. VermBG gilt vorbehaltlich der Sätze 3 und 4 nicht für Mitglieder des zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organs einer juristischen Person und durch Gesetz, 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung einer Personengesamtheit berufene 
Personen (§ 1 Absatz 3 des 5. VermBG), weil sie in dieser Eigenschaft nicht Arbeitnehmer im 
arbeitsrechtlichen Sinne sind. Zu diesen Organmitgliedern oder Vertretern einer 
Personengesamtheit gehören insbesondere Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, 
rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Vereinen, Stiftungen, Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit und Genossenschaften sowie Geschäftsführer von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und von Orts- und Innungskrankenkassen (vgl. BFH-Urteil vom 
15. Oktober 1976, BStBl 1977 II Seite 53). Für die bezeichneten Organmitglieder einer 



 
  

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 

 
  

 
 

   

   
 

 

   
   

  
  

 
 

  

   
  

 
 

    
  

   
 

 

Seite 5	 juristischen Person und Vertreter einer Personengesamtheit gilt das 5. VermBG jedoch dann, 
wenn sie mit einem Dritten einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben und deshalb 
Arbeitnehmer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind, oder wenn sie zu den in § 1 Absatz 4 des 
5. VermBG bezeichneten Personen gehören (Absatz 1 Satz 2, Absatz 8). Für 
Vorstandsmitglieder einer Genossenschaft gilt das 5. VermBG darüber hinaus dann, wenn sie 
mit der Genossenschaft selbst einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben und wenn die 
Stellung und Tätigkeit auf Grund des Arbeitsverhältnisses von der Stellung und Tätigkeit als 
Vorstandsmitglied klar abgrenzbar ist und das Arbeitsverhältnis unabhängig von der 
Vorstandstätigkeit begründet wurde. Eine solche unterscheidbare und trennbare 
Doppelstellung als Vorstandsmitglied und Arbeitnehmer der Genossenschaft liegt z. B. dann 
vor, wenn eine vor der Berufung in den Vorstand ausgeübte Tätigkeit als Arbeitnehmer der 
Genossenschaft danach unverändert fortgesetzt wird, wenn diese Tätigkeit wie bisher bezahlt, 
die hinzugekommene Vorstandstätigkeit dagegen unentgeltlich geleistet wird, und wenn beide 
Tätigkeiten sich deutlich voneinander unterscheiden. 

(6) Das 5. VermBG gilt außerdem z. B. nicht für folgende Personen, weil sie nicht 
Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne sind: 
1. freiwillig Wehrdienstleistende, wenn sie nicht in einem ruhenden Arbeitsverhältnis stehen 

(vgl. auch Absatz 2 Nummer 4), 

2. Bezieher von Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen und Empfänger von 
arbeitsrechtlichen Versorgungsbezügen einschließlich Vorruhestandsbezügen, wenn sie 
nicht weiter in einem Arbeitsverhältnis stehen, 

3. Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne 
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im Sinne der 
Verordnung (EU) Nummer 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Erasmus+“, dem Programm der Union 
für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport (ABl. EU Nummer L 347 
Seite 50) oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des 
Bundesfreiwilligendienstegesetzes oder einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 
„weltwärts“ im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 Seite 1297) oder 
einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne des § 2 Absatz 1a des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch oder einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der 
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 
20. Dezember 2010 (GMBl Seite 1778) oder den Bundesfreiwilligendienst im Sinne des 
Bundesfreiwilligendienstgesetzes leisten, 

4. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes. 
Das 5. VermBG gilt auch nicht für Bedienstete internationaler Organisationen, deren 
Arbeitsverhältnis nicht deutschem Arbeitsrecht unterliegt. 



 
   

    
    

  
  

   

  
 

  
 

 

 
  
   

 
  

   
  

  

    
 

 
  

 

 
  

   
 

  
  

   

 
  

           

  

          

  

Seite 6 

(7) In Heimarbeit Beschäftigte, für die das 5. VermBG gilt (Absatz 1 Satz 2), sind 
Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende (§ 1 Absatz 1 Heimarbeitsgesetz - HAG). 
Heimarbeiter sind Personen, die in selbst gewählter Arbeitsstätte (eigener Wohnung oder 
selbst gewählter Betriebsstätte) allein oder mit Familienangehörigen im Auftrag von 
Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern erwerbsmäßig arbeiten, jedoch die Verwertung 
der Arbeitsergebnisse den unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden 
überlassen (§ 2 Absatz 1 HAG). Hausgewerbetreibende sind Personen, die in eigener 
Arbeitsstätte (eigener Wohnung oder Betriebsstätte) mit nicht mehr als zwei fremden 
Hilfskräften oder Heimarbeitern im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern 
Waren herstellen, bearbeiten oder verpacken, wobei sie selbst wesentlich am Stück 
mitarbeiten, jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar auftraggebenden 
Gewerbetreibenden überlassen; unschädlich ist es, wenn Hausgewerbetreibende 
vorübergehend, d .h. in nur unbedeutendem Umfang, unmittelbar für den Absatzmarkt 
arbeiten (§ 2 Absatz 2 HAG). Das 5. VermBG gilt nicht für die den in Heimarbeit 
Beschäftigten gemäß § 1 Absatz 2 HAG Gleichgestellten. 

(8) Das 5. VermBG gilt nicht für 
1.	 sog. Ehrenbeamte (z. B. ehrenamtliche Bürgermeister), weil sie keine 

beamtenrechtliche Besoldung beziehen, 

2.	 Empfänger beamtenrechtlicher Versorgungsbezüge, 

3.	 entpflichtete Hochschullehrer, wenn sie nach Landesrecht nicht weiter Beamte 
im beamtenrechtlichen Sinne sind. 

2. Begriff der vermögenswirksamen Leistungen, Überweisung
 

(§ 2, § 3 Absatz 2 und 3 des 5. VermBG)
 

(1) Vermögenswirksame Leistungen sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für den 
Arbeitnehmer in einer der in § 2 Absatz 1 des 5. VermBG genannten Anlageformen anlegt; 
der Arbeitgeber hat für den Arbeitnehmer grundsätzlich unmittelbar an das Unternehmen, das 
Institut oder den Gläubiger zu leisten, bei dem nach Wahl des Arbeitnehmers (Abschnitt 12 
Absatz 6) die vermögenswirksame Anlage erfolgen soll. Ausnahmen bestehen nach Absatz 3 
dieses Abschnitts und in folgenden Fällen: 
1. Bei einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des 5. VermBG in Beteiligungen auf 

Grund von Verträgen mit dem Arbeitgeber werden die vermögenswirksamen Leistungen 
verrechnet (Abschnitt 6 Absatz 1 und 2, Abschnitt 7 Absatz 2). 

2. Bei einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG für den Wohnungsbau 
(Abschnitt 10) können die vermögenswirksamen Leistungen auch unmittelbar an den 
Arbeitnehmer zur Weiterleitung an den Gläubiger gezahlt werden. 



 
    

  
  

  
 

 
 

  
  

        
 

   
 

  

       
 

  
 

 
  

 
    

  
  

 
 

  

  
 

 
  

  
 

  

Seite 7	 Im Übrigen kann nur Arbeitslohn vermögenswirksam angelegt werden, der dem 
Arbeitnehmer noch nicht zugeflossen ist; die nachträgliche Umwandlung von zugeflossenem 
Arbeitslohn in vermögenswirksame Leistungen nach § 11 des 5. VermBG (Abschnitt 12 
Absatz 2 und 3) ist nur im Fall des Absatzes 3 möglich. Geldwerte Vorteile aus der 
verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen sind keine vermögenswirksamen 
Leistungen. 

(2) Vermögenswirksame Leistungen liegen auch insoweit vor, als Anspruch auf
 
Arbeitnehmer-Sparzulage nicht besteht, weil z. B.
 
1.	 auf Grund eines Sparvertrags oder Kapitalversicherungsvertrags (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 

und 7, § 13 Absatz 2 des 5. VermBG) angelegt wird, 

2.	 die zulagebegünstigten Höchstbeträge von 400 Euro bzw. 470 Euro überschritten sind 
(§ 13 Absatz 2 des 5. VermBG)
 

oder
 

3.	 die Einkommensgrenze überschritten ist (§ 13 Absatz 1 des 5. VermBG). 

(3) Für den Grenzgänger (Abschnitt 1 Absatz 4 Nummer 1) kann der ausländische 
Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen auch dadurch anlegen, dass er eine andere 
Person mit der Überweisung oder Einzahlung in seinem Namen und für seine Rechnung 
beauftragt. Geht dies aus dem Überweisungsauftrag oder dem Einzahlungsbeleg eindeutig 
hervor, bestehen keine Bedenken, wenn es sich bei der beauftragten Person um den 
Begünstigten selbst handelt. Lehnt es der ausländische Arbeitgeber ab, mit dem bei ihm 
beschäftigten Grenzgänger einen Vertrag nach § 11 Absatz 1 des 5. VermBG abzuschließen, 
so kann statt des Arbeitgebers ein inländisches Kreditinstitut oder eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Arbeitnehmer die vermögenswirksame Anlage von 
Lohnteilen vereinbaren. Voraussetzung ist, dass der ausländische Arbeitgeber den Arbeitslohn 
auf ein Konto des Arbeitnehmers bei dem Kreditinstitut überweist und dieses sodann die 
vermögenswirksam anzulegenden Beträge zu Lasten dieses Kontos unmittelbar an das 
Unternehmen, das Institut oder den Gläubiger leistet; wird der Vertrag mit der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft abgeschlossen, gilt dies sinngemäß. Diese Regelungen 
gelten auch für Arbeitnehmer, die bei diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
ausländischer Staaten im Inland beschäftigt sind, wenn das Arbeitsverhältnis deutschem 
Arbeitsrecht unterliegt. 

(4) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf vermögenswirksame Leistungen ist bis zum Betrag 
von 870 Euro im Kalenderjahr unabhängig von der Anlageart nicht übertragbar und damit 
auch nicht pfändbar und nicht verpfändbar (§ 2 Absatz 7 Satz 2 des 5. VermBG, § 851 
Absatz 1 ZPO, § 1274 Absatz 2 BGB). Dies gilt auch, soweit der Arbeitgeber die 
vermögenswirksamen Leistungen aus dem Arbeitslohn anzulegen hat (§ 11 des 5. VermBG) 



 
  

 
 

   

 
  

 

 
  

  
 

 
   

 
  

  
 

   
  

 

    
  

 
 

  
  

   
 

  
 

  
 

 
   

 
 

 
  

    

Seite 8	 und unabhängig davon, ob und wieweit die vermögenswirksamen Leistungen 
zulagebegünstigt sind. 

(5) Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen darstellen, zählen nicht zu den 
Altersvorsorgebeiträgen (§ 82 Absatz 4 Nummer 1 EStG). Auf eine Förderung mittels einer 
Arbeitnehmer-Sparzulage kommt es nicht an. 

3. Zeitliche Zuordnung der vermögenswirksamen Leistungen
 

(§ 2 Absatz 6 des 5. VermBG)
 

(1) Vermögenswirksame Leistungen sind Arbeitslohn (§ 2 Absatz 6 des 5. VermBG). Die 
zeitliche Zuordnung vermögenswirksamer Leistungen richtet sich nach den für die Zuordnung 
des Arbeitslohns geltenden Vorschriften (vgl. § 38a Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG, R 39b.5 und 
39b.6 LStR). Für die Zurechnung vermögenswirksamer Leistungen zum abgelaufenen 
Kalenderjahr kommt es auf den Zeitpunkt des Eingangs beim Anlageinstitut nicht an (vgl. 
Abschnitt 13 Absatz 1). 

(2) Die zeitliche Zuordnung vermögenswirksamer Leistungen ist auf den Beginn der 
Sperrfrist ohne Einfluss. Die Sperrfrist für auf Sparverträge über Wertpapiere oder andere 
Vermögensbeteiligungen (§ 4 des 5. VermBG) angelegte vermögenswirksame Leistungen 
beginnt stets am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem die einmalige oder die erste laufende 
vermögenswirksame Leistung beim Kreditinstitut oder bei der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeht. 

4. Vermögensbeteiligungen
 

(§ 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG)
 
(1) Die Vermögensbeteiligungen, deren Begründung oder Erwerb nach dem 5. VermBG mit 
der Arbeitnehmer-Sparzulage begünstigt ist, sind in § 2 Absatz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 2 
bis 4 des 5. VermBG abschließend aufgezählt. Danach können sowohl 
Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers (betriebliche Beteiligungen) als 
auch Vermögensbeteiligungen an anderen Unternehmen (außerbetriebliche Beteiligungen) 
begründet oder erworben werden. Eine Vermögensbeteiligung kann jedoch nur begründet 
oder erworben werden, wenn ihre Laufzeit nicht vor der für die gewählte Anlage geltenden 
Sperrfrist endet. 

(2) Aktien und Wandelschuldverschreibungen sind Vermögensbeteiligungen, wenn sie 
1. vom inländischen oder ausländischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen, das als 

herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 des Aktiengesetzes - AktG -) ausgegeben werden oder 



 
    

 
 

   
    

 

  
 

 
 

  
   

  

 
  

  
 

 
 

 
   

   
  

 
   

   
  

 
   

  
 

 
 

    
     

Seite 9 2. an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr 
einbezogen sind. 

(3) Eine Gewinnschuldverschreibung ist ein Wertpapier, das auf Inhaber, Namen oder an 
Order lautet und in dem die Leistung einer bestimmten Geldsumme - im Regelfall die 
Einlösung zum Nennwert - versprochen wird. Ob die Einlösung nach Fristablauf, Kündigung 
oder Rückgabe vorgesehen ist, ist dabei ohne Bedeutung. Unerheblich ist ebenfalls, ob neben 
Geldsummenansprüchen Geldwertansprüche verbrieft sind; so liegt z. B. eine 
Gewinnschuldverschreibung auch vor, wenn die Einlösung zum Kurs einer entsprechenden 
Aktie, mindestens jedoch zu einer bestimmten Geldsumme vereinbart ist. Voraussetzung ist in 
allen Fällen, dass neben einer bestimmten Geldsumme eine Verzinsung zugesagt ist, die mit 
dem Gewinn zusammenhängt. Auf die Bezeichnung als Zins kommt es dabei nicht an. Neben 
dem gewinnabhängigen Zins kann ein fester Zins zugesagt bzw. ein gewinnunabhängiger 
Mindestzins vereinbart sein. Gewinnschuldverschreibungen sind Vermögensbeteiligungen, 
wenn sie vom inländischen oder ausländischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen 
ausgegeben werden, das als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des 
Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 Absatz 1 AktG). Sofern in solchen 
Gewinnschuldverschreibungen eine gewinnunabhängige Mindestverzinsung zugesagt ist, 
muss eine der in § 2 Absatz 3 des 5. VermBG geforderten Voraussetzungen erfüllt sein; die 
Mindestverzinsung im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 2 des 5. VermBG bestimmt sich nach 
dem Ausgabepreis, nicht nach dem Nennwert oder Tageskurs der 
Gewinnschuldverschreibung. 

(4) Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen, die Namensschuldverschreibungen des 
Arbeitgebers sind, sind Vermögensbeteiligungen, wenn die Ansprüche des Arbeitnehmers aus 
der Schuldverschreibung auf Kosten des Arbeitgebers durch ein inländisches Kreditinstitut 
verbürgt oder durch ein inländisches Versicherungsunternehmen privatrechtlich gesichert 
sind; ein Wechsel des Bürgen oder des Versicherungsunternehmens während der für die 
gewählte Anlage geltenden Sperrfrist ist zulässig, wenn der neue Bürge oder das neue 
Versicherungsunternehmen die bisher entstandenen Verpflichtungen übernimmt. Durch den 
Eintritt des Sicherungsfalls wird die für die gewählte Anlage geltende Sperrfrist nicht berührt. 
Die Sicherung ist nicht erforderlich, wenn der Arbeitgeber ein inländisches Kreditinstitut ist. 

(5) Anteile an OGAW-Sondervermögen sowie an als Sondervermögen aufgelegten 
offenen Publikums-AIF nach den §§ 218 und 219 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie 
Anteile an offenen EU-Investmentvermögen und offenen ausländischen AIF, die nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c des 5. VermBG), bleiben Vermögensbeteiligungen bei Änderung der im 
maßgebenden Jahresbericht oder im ersten Jahres- oder Halbjahresbericht nach Auflegung 
des Investmentvermögens festgestellten Zusammensetzung des Investmentvermögens, die 



 
     

  
 

  
  

 

 
  

 

 
  

 
  

   
  

  
  

   

 
   

  
   

  
 

   

  
 

  
  

  
  

 

  
 

Seite 10	 während der Laufzeit eines Vertrags nach § 4 des 5. VermBG über den Erwerb von 
entsprechenden Anteilen mit laufenden vermögenswirksamen Leistungen eintreten kann. 

(6) Ein Genussschein ist ein Wertpapier, wenn er ein Genussrecht verbrieft und auf Inhaber, 
Namen oder an Order lautet. Ein Genussschein kann grundsätzlich von Unternehmen jeder 
Rechtsform ausgegeben werden. Genussrechte können alle Vermögensrechte sein, wie sie 
typischerweise Aktionären zustehen. Sie unterscheiden sich von Mitgliedschaftsrechten durch 
das Fehlen der Kontroll- und Verwaltungsrechte. Genussscheine sind 
Vermögensbeteiligungen, wenn sie 
1. vom inländischen oder ausländischen Arbeitgeber oder von einem Unternehmen, das als 

herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 AktG), ausgegeben werden oder 

2. von einem inländischen Unternehmen, das kein Kreditinstitut ist, ausgegeben werden und 
an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr 
einbezogen sind. 

Voraussetzung ist stets, dass mit dem Genussrecht das Recht am Gewinn des Unternehmens 
verbunden ist. Die Zusage eines gewinnunabhängigen Mindest- bzw. Festzinses steht damit 
grundsätzlich nicht im Einklang. Ein gewinnunabhängiger Mindest- oder Festzins ist z. B. 
dann nicht zugesagt, wenn die Zinszahlung ausdrücklich von einem ausreichenden Gewinn 
abhängig gemacht ist oder das Genussrechtskapital am Verlust teilnimmt (vgl. § 10 Absatz 5 
Gesetz über das Kreditwesen). Sofern eine gewinnunabhängige Mindestverzinsung zugesagt 
ist, muss eine der in § 2 Absatz 4 i. V .m. Absatz 3 des 5. VermBG geforderten 
Voraussetzungen erfüllt sein. Die Mindestverzinsung im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 2 
des 5. VermBG bestimmt sich nach dem Ausgabepreis, nicht nach dem Nennwert oder 
Tageskurs des Genussscheins. Sind neben dem Recht am Gewinn eines Unternehmens andere 
Rechte vereinbart, die ebenfalls typische Vermögensrechte eines Aktionärs sein können (z. B. 
Bezugsrechte), steht das der Annahme eines Genussrechts nicht entgegen. Voraussetzung ist 
außerdem, dass Rückzahlung zum Nennwert nicht zugesagt ist. Diese Voraussetzung ist z. B. 
in folgenden Fällen erfüllt: 
1. Ausschluss der Rückzahlbarkeit (Unkündbarkeit, keine Rücknahme des Genussscheins); 

2. Rückzahlbarkeit bei Kündigung, bei Rückgabe oder nach Fristablauf, wenn sich der 
Rückzahlungsanspruch nach der Wertentwicklung eines Unternehmens richtet (z. B. 
unmittelbar auf einen Anteil am Liquidationserlös gerichtet ist oder sich nach dem 
Börsenkurs einer entsprechenden Aktie des Unternehmens richtet); 

3. Rückzahlbarkeit bei Kündigung, bei Rückgabe oder nach Fristablauf, wenn eine 
Beteiligung am Verlust vereinbart ist (das ist auch dann der Fall, wenn im Verlustfalle 
weniger als der Nennwert zurückgezahlt wird); 

4. Rückzahlbarkeit bei Kündigung, bei Rückgabe oder nach Fristablauf, wenn eine 
Rückzahlung nur aus dem Gewinn erfolgen darf. 



 
   

 
 

 
 

     

 

   

         
   

  
 

 

 
  

   
  

  
 

    
  

 

 
  

  
 

  
 

   
 

    
  

Seite 11	 Ist Rückzahlung zum Nennwert zugesagt, kann es sich um eine Gewinnschuldverschreibung 
handeln (Absatz 3). 

(7) Beteiligungen an einer Genossenschaft durch Begründung oder Erwerb eines 
Geschäftsguthabens sind Vermögensbeteiligungen, wenn die Genossenschaft 
1. der inländische Arbeitgeber oder ein inländisches Unternehmen ist, das als herrschendes 

Unternehmen mit dem inländischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 AktG), oder 

2. ein inländisches Kreditinstitut oder ein Post-, Spar- oder Darlehensverein ist oder 

3. eine Bau- oder Wohnungsgenossenschaft im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 des 
Wohnungsbau-Prämiengesetzes (WoPG) ist, welche die in § 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe g des 5. VermBG geforderten Voraussetzungen erfüllt. 

Die Begründung oder der Erwerb eines Geschäftsguthabens bei einer Genossenschaft setzt 
voraus, dass der Arbeitnehmer bereits Mitglied der Genossenschaft ist oder vereinbart ist, 
dass er von der Genossenschaft als Mitglied aufgenommen wird. Zur Begründung von 
Geschäftsguthaben bei einer Genossenschaft werden auch die vermögenswirksamen 
Leistungen angelegt, die als Anzahlungen oder als Einzahlungen auf den Geschäftsanteil des 
Arbeitnehmers geleistet werden, nachdem das Geschäftsguthaben durch Verlust gemindert 
oder der Geschäftsanteil durch Beschluss der Generalversammlung erhöht worden ist. Ist die 
Sperrfrist nicht eingehalten, gehören Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen an 
Bau- und Wohnungsgenossenschaften (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 WoPG) zu den Anlagen nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG (Abschnitt 9 Absatz 3). 

(8) Beteiligungen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) durch Übernahme 
einer Stammeinlage oder Erwerb eines Geschäftsanteils sind Vermögensbeteiligungen, wenn 
die GmbH der inländische Arbeitgeber oder ein inländisches Unternehmen ist, das als 
herrschendes Unternehmen mit dem inländischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden 
ist (§ 18 Absatz 1 AktG). Zur Übernahme einer Stammeinlage bei einer GmbH durch den 
Arbeitnehmer können vermögenswirksame Leistungen 
1. bei Errichtung der GmbH auf Grund des mit dem Arbeitnehmer abgeschlossenen 

Gesellschaftsvertrags oder 

2. bei Erhöhung des Stammkapitals der GmbH auf Grund einer Übernahmeerklärung des 
Arbeitnehmers (§ 55 Absatz 1 GmbH-Gesetz) 

nach den Vorschriften des § 6 des 5. VermBG über den Beteiligungsvertrag angelegt werden. 
Zum Erwerb eines Geschäftsanteils an einer GmbH durch den Arbeitnehmer können 
vermögenswirksame Leistungen auf Grund eines Abtretungsvertrags des Arbeitnehmers mit 
der arbeitgebenden GmbH oder dem genannten verbundenen Unternehmen, nach den 
Vorschriften des § 7 des 5. VermBG über den Beteiligungs-Kaufvertrag (Abschnitt 7) 
angelegt werden. Nach den Vorschriften des § 4 des 5. VermBG angelegte 



 
     

 
 

    
  
 

 

 
   

 
  

     

 

 
  

 
 

 
    

  
  

 
     

    
    

  
 

   
   

  

    
  
     

 
  

Seite 12	 vermögenswirksame Leistungen können zur Übernahme einer Stammeinlage auf Grund eines 
Gesellschaftsvertrags oder einer Übernahmeerklärung des Arbeitnehmers und zum Erwerb 
eines Geschäftsanteils auf Grund eines Abtretungsvertrags verwendet werden (§ 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 des 5. VermBG). Zur Übernahme einer Stammeinlage können 
vermögenswirksame Leistungen bereits dann angelegt oder verwendet werden, wenn der 
Gesellschaftsvertrag abgeschlossen oder die Übernahme der Stammeinlage erklärt, aber die 
Gesellschaft oder die Erhöhung des Stammkapitals noch nicht in das Handelsregister 
eingetragen worden ist. Unterbleibt die Eintragung, so sind Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3 
und § 8 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung zur Durchführung des Fünften 
Vermögensbildungsgesetzes (VermBDV 1994) zu beachten. 

(9) Stille Beteiligungen an einem Unternehmen sind Vermögensbeteiligungen, wenn dieses 
1. der inländische Arbeitgeber oder ein inländisches Unternehmen ist, das als herrschendes 

Unternehmen mit dem inländischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 AktG), oder 

2. ein inländisches Unternehmen ist, das auf Grund eines Vertrags mit dem Arbeitgeber an 
dessen inländischem Unternehmen gesellschaftsrechtlich beteiligt ist (indirekte betriebliche 
stille Beteiligung über eine so genannte Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft). 

Als Vermögensbeteiligungen sind auch stille Beteiligungen an einem inländischen 
Unternehmen anzusehen, das auf Grund eines Vertrags mit einem anderen inländischen 
Unternehmen an diesem gesellschaftsrechtlich beteiligt ist, wenn dieses als herrschendes 
Unternehmen mit dem inländischen Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 AktG). Die stille Beteiligung muss die im Handelsgesetzbuch für sie 
vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Die stille Beteiligung an einem Unternehmen ist 
danach unabhängig von dessen Rechtsform möglich, wenn das Unternehmen ein 
Handelsgewerbe betreibt, oder wenn das Unternehmen z. B. wegen seiner Rechtsform oder 
wegen seiner Eintragung im Handelsregister als Unternehmen gilt, das ein Handelsgewerbe 
betreibt. An einer Gesellschaft, die kein Handelsgewerbe betreibt, aber - zu Unrecht - als 
Kommanditgesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, kann eine stille Beteiligung 
begründet werden, wenn die eingetragene Gesellschaft ein Gewerbe betreibt. Ob diese 
Voraussetzung erfüllt ist, ist jeweils unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 
ausschließlich nach handelsrechtlichen Grundsätzen festzustellen. Für die Abgrenzung einer 
stillen Beteiligung von einem partiarischen Darlehen kommt es darauf an, ob die 
Vertragspartner einen gemeinsamen Zweck verfolgen (vgl. BFH-Urteil vom 21. Juni 1983, 
BStBl II Seite 563). Indiz für die Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks kann die 
ausdrückliche Vereinbarung von Kontrollrechten des Arbeitnehmers sein. Fehlt es an einem 
gemeinsamen Zweck der Vertragspartner, liegt ein partiarisches Darlehen vor (Absatz 10). 



 
   

   

   
 

 
  

  
 

   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
  

 

 

  
   

 

  
  

  
 

  

  
    

 
 

Seite 13 (10) Darlehensforderungen sind Vermögensbeteiligungen, wenn 
1. sie Forderungen gegen den Arbeitgeber oder gegen ein inländisches Unternehmen sind, das 

als herrschendes Unternehmen mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist (§ 18 
Absatz 1 AktG) und 

2. die Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem Darlehensvertrag gesichert sind.
 
Absatz 4 gilt entsprechend.
 

(11) Genussrechte an einem Unternehmen, über die keine Genussscheine mit 

Wertpapiercharakter ausgegeben werden, sind Vermögensbeteiligungen, wenn 

1. das Unternehmen der inländische Arbeitgeber oder ein inländisches Unternehmen ist, das 

als herrschendes Unternehmen mit dem inländischen Unternehmen des Arbeitgebers 
verbunden ist (§ 18 Absatz 1 AktG), und 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 6 erfüllt sind. 
Ist Rückzahlung zum Nennwert vereinbart, kann es sich um ein partiarisches Darlehen 
handeln (Absatz 10). 

(12) Mit vermögenswirksamen Leistungen können auch Nebenkosten der Begründung oder 
des Erwerbs einer Vermögensbeteiligung beglichen werden. Nebenkosten sind z. B. 
Provisionen, Notariatsgebühren, Eintrittsgelder im Zusammenhang mit Geschäftsguthaben bei 
einer Genossenschaft, Aufgelder im Zusammenhang mit Stammeinlagen bei einer GmbH und 
Kosten für Registereintragungen. Keine Nebenkosten in diesem Sinne sind z .B. Stückzinsen 
und Verwaltungskosten wie z. B. Depot- oder Kontoführungsgebühren. 

5. Anlagen auf Grund von Sparverträgen über Wertpapiere oder andere 

Vermögensbeteiligungen
 

(§ 2 Absatz 1 Nummer 1, § 4 des 5. VermBG)
 

(1) Sparverträge über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (Abschnitt 4) können 
mit inländischen Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Kreditinstituten 
oder Verwaltungsgesellschaften im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG in anderen EU-
Mitgliedstaaten abgeschlossen werden. Die Verträge brauchen die Voraussetzungen des § 21 
Absatz 4 der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung nicht zu erfüllen, d. h., es können 
auch ohne Ausfertigung eines Sparbuchs mit jeder Einzahlung unmittelbar wertpapiermäßig 
verbriefte Vermögensbeteiligungen erworben werden. Die Verträge können auf den Erwerb 
oder die Begründung bestimmter Vermögensbeteiligungen beschränkt sein (z. B. auf den 
Erwerb von Aktien eines bezeichneten Unternehmens). Die Beschränkung kann geändert oder 
aufgehoben werden. 



 
   

 

  

  
 

  
 

 
  

  
 

  
  

 
 

 
      

     
 

 
     

 
  

 
   

  
 

 
 

   
     

    
    

 
 

    

Seite 14	 (2) Ein Vertrag über eine einmalige Einzahlung ist ein Vertrag über eine einzige, der Höhe 
nach bestimmte Einzahlung. Ein Vertrag über laufende Einzahlungen liegt vor, wenn auf 
diesen Vertrag für die Dauer von sechs Jahren seit Vertragsabschluss mindestens einmal in 
jedem Kalenderjahr Beträge eingezahlt werden sollen; die einzuzahlenden Beträge brauchen 
der Höhe nach nicht bestimmt zu sein. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt der Tag, an 
dem die vermögenswirksame Leistung, bei Verträgen über laufende Einzahlungen die erste 
vermögenswirksame Leistung, beim Kreditinstitut oder bei der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeht. Aus Vereinfachungsgründen bestehen keine 
Bedenken dagegen, Einzahlungen auf einen Sparvertrag über laufende Einzahlungen noch bis 
zum letzten Tag des Kalendermonats zuzulassen, in dem die Frist von sechs Jahren endet. 

(3) Die siebenjährige Sperrfrist gilt einheitlich für Verträge über die einmalige oder laufende 
Anlage vermögenswirksamer Leistungen. Sie beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem 
die vermögenswirksame Leistung, bei Verträgen über laufende Einzahlungen die erste 
vermögenswirksame Leistung beim Kreditinstitut oder bei der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft eingeht. Die Einzahlung anderer Beträge ist auf den Beginn 
der Sperrfrist ohne Einfluss. 

Beispiel: 
Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag über laufende Einzahlungen am 
29. Juli 2014. Die erste vermögenswirksame Leistung geht am 20. August 2014 bei 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Der Sparvertrag gilt am 20. August 2014 als 
abgeschlossen, so dass die sechsjährige Einzahlungsfrist am 19. August 2020 endet. 
Auf Grund der Vereinfachungsregelung ist die letzte Einzahlung aber auch noch am 
31. August 2020 möglich. Die siebenjährige Sperrfrist endet am 31. Dezember 2020. 

(4) Der Vertrag über die laufende Anlage vermögenswirksamer Leistungen ist unterbrochen, 
wenn in einem Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr des Vertragsabschlusses folgt, weder 
vermögenswirksame Leistungen noch andere Beträge eingezahlt werden; dabei liegt z. B. eine 
Einzahlung anderer Beträge auch dann vor, wenn Zinsen für eingezahlte Beträge 
gutgeschrieben bleiben. 

Beispiele: 
A. Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag über laufende Einzahlungen am 

30. September 2014. Die erste vermögenswirksame Leistung geht am 4. November 
2014, weitere vermögenswirksame Leistungen gehen bis einschließlich März 2015 bei 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Ab 1. April 2015 werden keine Beträge mehr 
eingezahlt, weil der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist. Die gutgeschriebenen Zinsen 
und die gutgeschriebenen Erträge aus Vermögensbeteiligungen hat sich der 
Arbeitnehmer auszahlen lassen. Am 2. November 2016 werden erneut 



 
    

  
 

 

   
      

    
   

   
  

    
  

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

    

 
     

 

  
 

Seite 15 vermögenswirksame Leistungen eingezahlt. Der Vertrag ist nicht unterbrochen, weil in 
den Kalenderjahren 2015 und 2016 vermögenswirksame Leistungen angelegt worden 
sind. 

B. Der Arbeitnehmer unterschreibt den Sparvertrag über laufende Einzahlungen am 
30. September 2014. Die erste vermögenswirksame Leistung geht am 4. November 
2014 bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Ab 1. Januar 2015 werden keine 
Beträge mehr eingezahlt, weil der Arbeitnehmer arbeitslos geworden ist. Die 
gutgeschriebenen Zinsen und die gutgeschriebenen Erträge aus 
Vermögensbeteiligungen hat sich der Arbeitnehmer auszahlen lassen. Ab 1. Februar 
2016 werden erneut vermögenswirksame Leistungen eingezahlt. Der Vertrag ist 
unterbrochen, weil im Kalenderjahr 2015 keine Einzahlungen vorliegen. 

(5) Nach einer Unterbrechung können auf den Sparvertrag keine vermögenswirksamen 
Leistungen mehr angelegt werden. 

(6) Endet für vermögenswirksame Leistungen die Verwendungsfrist (§ 4 Absatz 2 Nummer 1 
des 5. VermBG) mit oder nach Ablauf der Sperrfrist, so werden sie auch dann gefördert, wenn 
keine Vermögensbeteiligungen erworben werden. 

(7) Die Festlegung erworbener Wertpapiere und die Aufzeichnungspflichten bei ihrer 
Verwahrung durch den Arbeitgeber sind in § 4 Absatz 1 und 2 VermBDV 1994 geregelt. Die 
Mitteilungspflichten des Kreditinstituts oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft und des 
Arbeitgebers bei Verwahrung der erworbenen Wertpapiere durch den Arbeitgeber sind in § 2 
Absatz 3 VermBDV 1994 geregelt. 

(8) Die erworbenen Wertpapiere können vor Ablauf der Sperrfrist zulagenunschädlich gegen 
andere verbriefte Vermögensbeteiligungen ausgetauscht werden (§ 4 Absatz 4 Nummer 6 des 
5. VermBG). Dieser Austausch ist nur möglich, wenn die Wertpapiere bei einem Kredit
institut oder bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwahrt werden. Der Erlös aus der 
Veräußerung einschließlich etwaiger Kursgewinne ist bis zum Ablauf des folgenden 
Kalendermonats zum Erwerb der für den Rest der Sperrfrist festzulegenden anderen 
Wertpapiere zu verwenden. Dabei übrig bleibende vermögenswirksame Leistungen bleiben 
gefördert, wenn sie 150 Euro nicht übersteigen; aus mehreren Veräußerungsvorgängen übrig 
bleibende vermögenswirksame Leistungen sind zusammenzurechnen. Wird die 150-Euro-
Grenze überschritten, wird die Förderung der nicht wieder verwendeten vermögenswirksamen 
Leistungen rückgängig gemacht, weil in dieser Höhe eine schädliche Verfügung vorliegt. 
Sind zum Erwerb von Wertpapieren neben vermögenswirksamen Leistungen auch andere 
Beträge verwendet worden, so gelten beim Austausch von Wertpapieren zuerst die anderen 



 
   

 
 

  
 

 
   

 
 

 
 

 
      

    
 

    

 
  

  
   

  
 

 
 

 
  
 

 
    

 

   
 

  
 

 
  

  
  

 
   

Seite 16	 Beträge als übrig bleibend; diese Beträge bleiben bei der Ermittlung der 150-Euro-Grenze 
außer Ansatz. 

6. Anlagen auf Grund von Wertpapier-Kaufverträgen
 

(§ 2 Absatz 1 Nummer 2, § 5 des 5. VermBG)
 

(1) Auf Grund eines Wertpapier-Kaufvertrags mit dem inländischen Arbeitgeber werden 
vermögenswirksame Leistungen durch Verrechnung mit dem Kaufpreis zum Erwerb von 
Wertpapieren (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben a bis c und f des 5. VermBG) angelegt. 
Der Kaufpreis kann mit vermögenswirksamen Leistungen entrichtet werden durch 
- einmalige Verrechnung als Vorauszahlung oder nachträgliche Zahlung,
 

- laufende Verrechnung als Anzahlungen oder Abzahlungen.
 

(2) Ist der Kaufpreis durch einmalige Verrechnung vorausgezahlt oder durch laufende 
Verrechnung angezahlt worden, so hat der Arbeitgeber ein Anzahlungskonto zu führen. 

(3) Die Festlegung erworbener Wertpapiere und die Aufzeichnungspflichten bei ihrer 
Verwahrung sind in § 4 Absatz 3 VermBDV 1994 geregelt. Die Mitteilungspflichten des 
Arbeitgebers und des Kreditinstituts oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei 
Verwahrung der erworbenen Wertpapiere durch ein vom Arbeitnehmer benanntes 
Kreditinstitut oder eine vom Arbeitnehmer benannte Kapitalverwaltungsgesellschaft sind in 
§ 2 Absatz 4 VermBDV 1994 geregelt. Der sparzulagenunschädliche Austausch von 
Wertpapieren (Abschnitt 5 Absatz 8) ist nicht möglich, wenn diese auf Grund eines 
Wertpapier-Kaufvertrags erworben worden sind. 

7. Anlagen auf Grund von Beteiligungs-Verträgen und Beteiligungs-Kaufverträgen 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 3, §§ 6 und 7 des 5. VermBG) 

(1) Beteiligungs-Verträge (§ 6 des 5. VermBG) unterscheiden sich von Beteiligungs-
Kaufverträgen (§ 7 des 5. VermBG) hauptsächlich dadurch, dass Beteiligungs-Verträge nicht 
verbriefte Vermögensbeteiligungen erstmals begründen, während auf Grund von 
Beteiligungs-Kaufverträgen bereits bestehende nicht verbriefte Vermögensbeteiligungen 
erworben werden. 

(2) Auf Grund eines Beteiligungs-Vertrags nach § 6 Absatz 1 des 5. VermBG und auf Grund 
eines Beteiligungs-Kaufvertrags nach § 7 Absatz 1 des 5. VermBG zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem inländischen Arbeitgeber können vermögenswirksame Leistungen in 
nicht verbrieften betrieblichen Vermögensbeteiligungen angelegt werden. Auf Grund eines 
Beteiligungs-Kaufvertrags nach § 7 Absatz 1 des 5. VermBG können außerdem insbesondere 



 
  

   

 
   

  
 

 
 

  
 

 
 

  
  

   

    
 

 
   

  
   

 
 

 

 
  
 

 
  

 
   

 
  

 
    

  

Seite 17	 außerbetriebliche Vermögensbeteiligungen in Form von Geschäftsguthaben bei inländischen 
Kredit-, Bau- oder Wohnungsbaugenossenschaften sowie stille Beteiligungen an sog. 
Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaften (Abschnitt 4 Absatz 9) erworben werden. Die 
vermögenswirksamen Leistungen sind zu verrechnen (Abschnitt 6 Absatz 1 und 2). 

(3) Ein Beteiligungs-Vertrag nach § 6 Absatz 2 des 5. VermBG kann vom Arbeitnehmer mit 
einem Unternehmen, das mit dem Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, mit einer 
sog. Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft oder mit einer Kredit-, Bau- oder 
Wohnungsgenossenschaft zur Begründung nicht verbriefter Vermögensbeteiligungen an dem 
vertragschließenden Unternehmen abgeschlossen werden. Ein Beteiligungs-Kaufvertrag nach 
§ 7 Absatz 2 des 5. VermBG kann vom Arbeitnehmer mit der GmbH, die mit dem 
Unternehmen des Arbeitgebers verbunden ist, zum Erwerb von Geschäftsanteilen an der 
vertragschließenden GmbH abgeschlossen werden. Die vermögenswirksamen Leistungen sind 
vom Arbeitgeber zu überweisen; die einmalige Überweisung als Voraus- oder nachträgliche 
Zahlung sowie laufende Überweisungen als An- oder Abzahlungen sind zulässig. So kann in 
einem Beteiligungs-Vertrag nach § 6 Absatz 2 des 5. VermBG vereinbart sein, dass der 
Arbeitnehmer an eine Genossenschaft vermögenswirksame Leistungen laufend als 
Anzahlungen zum Zwecke der Begründung von Geschäftsguthaben vom Arbeitgeber 
überweisen lässt, damit die Genossenschaft für den Arbeitnehmer die Einzahlungen erbringt, 
die zu leisten sind, sobald er der Genossenschaft beigetreten ist und die Geschäftsanteile 
übernommen hat. 

(4) Ist die für die Begründung der Vermögensbeteiligung geschuldete Geldsumme (§ 6 
Absatz 1 und 2 des 5. VermBG) oder der Kaufpreis (§ 7 Absatz 1 und 2 des 5. VermBG) 
durch einmalige vermögenswirksame Leistung vorausgezahlt oder durch laufende 
vermögenswirksame Leistungen angezahlt worden, so hat der Arbeitgeber oder das 
Unternehmen ein Anzahlungskonto zu führen. 

(5) Die Aufzeichnungspflichten während der Dauer der Sperrfrist (§ 6 Absatz 3 Nummer 2, 
§ 7 Absatz 3 des 5. VermBG) sind in § 3 VermBDV 1994 geregelt. 

8. Insolvenzschutz 

(§ 2 Absatz 5a des 5. VermBG)
 

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Anlage vermögenswirksamer Leistungen im eigenen 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer Vorkehrungen zu treffen, die der 
Absicherung der angelegten vermögenswirksamen Leistungen bei einer während der Dauer 
der Sperrfrist eintretenden Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers dienen (§ 2 Absatz 5a 
Satz 1 des 5. VermBG). Diese Vorkehrungen des Arbeitgebers gegen Insolvenz sind nicht 
Voraussetzung für den Anspruch des Arbeitnehmers auf die Arbeitnehmer-Sparzulage. Die 



 
    

  
 

 

 
 

 
    

 
  
 

 
   

 
 

 
 

 

   
 

   
 

 
 

  
 
   

 
 

 

    
 

 

Seite 18 Regelung betrifft alle im Fünften Vermögensbildungsgesetz zugelassenen Formen von 
Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer am arbeitgebenden Unternehmen mit 
Ausnahme von Darlehen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k des 5. VermBG) und 
Namensschuldverschreibungen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 5. VermBG), 
für die bereits die Absicherung durch eine Versicherung oder Bankbürgschaft als 
Voraussetzung für die Anlage vermögenswirksamer Leistungen und damit für einen 
möglichen Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage vorgeschrieben ist. 

(2) Zum Bericht des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung über die 
Vorkehrungen zur Insolvenzsicherung vermögenswirksamer Leistungen beim Erwerb 
von Mitarbeiter-Kapitalbeteiligungen (§ 2 Absatz 5a Satz 2 des 5. VermBG) siehe 
Bundestags-Drucksache 14/9731 vom 28. Juni 2002. 

9. Anlagen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz
 

(§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG)
 

(1) Als Aufwendungen des Arbeitnehmers nach dem WoPG können vermögenswirksame 
Leistungen auf Grund von Verträgen angelegt werden, die nach den Vorschriften des WoPG 
abgeschlossen worden sind. Bei der Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 WoPG als Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen an Bau-
und Wohnungsgenossenschaften müssen jedoch die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe g zweiter Halbsatz des 5. VermBG erfüllt sein. Eine Anlage nach dem 
WoPG liegt auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
nach § 1 Absatz 3 EStG ist und die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 
EStG nicht erfüllt oder beschränkt einkommensteuerpflichtig ist (§ 1 Absatz 4 EStG) oder 
wenn das Einkommen des Arbeitnehmers die Einkommensgrenze (§ 2a WoPG) überschritten 
hat. 

(2) Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen setzen den Abschluss eines 
Bausparvertrags mit einer Bausparkasse voraus (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 WoPG). 
Bausparkassen sind Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1 des Gesetzes über 
Bausparkassen. 

(3) Vermögenswirksame Leistungen können als Aufwendungen für den ersten Erwerb von 
Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften erbracht werden (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 
WoPG). Wegen der Zuordnung zu einer Anlage nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g 
des 5. VermBG und den Wegfall dieser Zulagenbegünstigung vgl. Abschnitt 4 Absatz 7 und 
Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3. 



 
  

 
 

 
  

  
 

  

 

   
 

   
 

  

   
 

  
 

 
  

   
 

 
  

  

    
 

  
  

 

 

 
  

Seite 19	 (4) Wohnbau-Sparverträge im Sinne des WoPG sind Sparverträge mit einem Kreditinstitut 
oder einem am 31. Dezember 1989 als gemeinnützig anerkannten Wohnungsunternehmen 
oder einem am 31. Dezember 1989 als Organ der staatlichen Wohnungspolitik anerkannten 
Unternehmen, wenn diese Unternehmen eigene Spareinrichtungen unterhalten, auf die die 
Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen anzuwenden sind. Die eingezahlten 
Sparbeiträge und die Prämien müssen zum Bau oder Erwerb selbst genutzten Wohneigentums 
oder zum Erwerb eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts verwendet werden; die 
Wohnbau-Sparverträge müssen auf die Dauer von drei bis sechs Jahren als allgemeine 
Sparverträge oder als Sparverträge mit festgelegten Sparraten abgeschlossen werden (§ 2 
Absatz 1 Nummer 3 WoPG). 

(5) Baufinanzierungsverträge im Sinne des WoPG sind Verträge mit einem Wohnungs- und 
Siedlungsunternehmen oder einem am 31. Dezember 1989 anerkannten Organ der staatlichen 
Wohnungspolitik, die nach der Art von Sparverträgen mit festgelegten Sparraten auf die 
Dauer von drei bis acht Jahren mit dem Zweck einer Kapitalansammlung abgeschlossen 
werden; Voraussetzung ist, dass die eingezahlten Beiträge und die Prämien zum Bau oder 
Erwerb selbst genutzten Wohneigentums oder zum Erwerb eines eigentumsähnlichen 
Dauerwohnrechts verwendet werden (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 WoPG). 
Baufinanzierungsverträge unterscheiden sich von den Wohnbau-Sparverträgen mit 
festgelegten Sparraten (Absatz 4) dadurch, dass außer den Verpflichtungen des Arbeitnehmers 
auch die Verpflichtungen des Unternehmens zur Erbringung der vertraglichen Leistungen von 
vornherein festgelegt sein müssen (vgl. BFH-Urteil vom 17. März 1972, BStBl II Seite 601). 

10. Anlagen für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die 
Entschuldung eines Wohngebäudes usw. 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG) 

Bei einer Anlage unmittelbar für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die 
Entschuldung eines im Inland belegenen Wohngebäudes usw. gilt Folgendes: 
1.	 Wohngebäude sind Gebäude, soweit sie Wohnzwecken dienen. 

2.	 Für die Anlage ist Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer entweder Alleineigentümer oder 
Miteigentümer des Wohngebäudes usw. ist; mindestens muss jedoch eine 
Auflassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen sein. Keine 
Anlage in diesem Sinne liegt vor, sofern der Anlage ein von einem Dritten vorgefertigtes 
Konzept zu Grunde liegt, bei dem der Arbeitnehmer vermögenswirksame Leistungen 
zusammen mit mehr als 15 anderen Arbeitnehmern anlegen kann (§ 2 Absatz 1 
Nummer 5 des 5. VermBG). 

3.	 Eine Anlage liegt u. a. vor, wenn es sich bei den Aufwendungen um Anschaffungskosten, 
Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen bei Instandsetzung und Modernisierung 



 
     

   

 
  

   
 

 

 
  
 

 
  

  
 

 
  

 
 

  
  

 

  
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

Seite 20 handelt (vgl. BMF-Schreiben vom 18. Juli 2003, BStBl I Seite 386). 

4.	 Als Aufwendungen für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die 
Entschuldung eines Wohngebäudes usw. können die vermögenswirksamen Leistungen 
nur erbracht werden, soweit im Zeitpunkt ihres Zuflusses die Schuld des Arbeitnehmers, 
für den die Leistungen erbracht werden, nicht bereits getilgt ist. 

5.	 Sparleistungen an Treuhand- und Immobilienspargesellschaften sind keine 
Aufwendungen für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die 
Entschuldung eines Wohngebäudes usw. 

11. Anlagen auf Grund von Verträgen des Ehegatten oder Lebenspartners, der Kinder 
oder der Eltern 
(§ 3 Absatz 1 des 5. VermBG) 

(1) Der Arbeitnehmer kann vermögenswirksame Leistungen auch auf Grund von 
Sparverträgen über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (Abschnitt 5), auf 
Grund von Verträgen nach den Vorschriften des WoPG (Abschnitt 9), auf Grund von 
Sparverträgen (§ 8 des 5. VermBG) und auf Grund von Kapitalversicherungsverträgen (§ 9 
des 5. VermBG) anlegen lassen, die von seinem Ehegatten oder Lebenspartner 
abgeschlossen worden sind, mit dem der Arbeitnehmer die Zusammenveranlagung zur 
Einkommensteuer wählen kann (§ 26 Absatz 1 Satz 1 EStG). Das gilt auch, wenn die 
genannten Verträge von Kindern des Arbeitnehmers (§ 32 Absatz 1 EStG) abgeschlossen 
worden sind, solange die Kinder zu Beginn des Kalenderjahrs der vermögenswirksamen 
Leistung das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hat der Arbeitnehmer zu Beginn des 
Kalenderjahrs der vermögenswirksamen Leistungen das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
so können vermögenswirksame Leistungen auch auf die genannten Verträge angelegt werden, 
die von seinen Eltern oder einem Elternteil abgeschlossen worden sind. Die vom 
Arbeitnehmer zugunsten des Ehegatten oder Lebenspartners, der Kinder oder der Eltern auf 
deren Sparverträge über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen angelegten 
vermögenswirksamen Leistungen sind vom Vertragsinhaber vertragsgemäß zu verwenden; 
der Vertragsinhaber kann mit diesen Leistungen auch betriebliche Vermögensbeteiligungen 
erwerben (z.B. Gewinnschuldverschreibungen oder Genussscheine seines Arbeitgebers). Eine 
Abtretung der Ansprüche aus den genannten Verträgen an den Arbeitnehmer steht der Anlage 
seiner vermögenswirksamen Leistungen auf diese Verträge nicht entgegen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Anlagen für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die 
Erweiterung oder die Entschuldung eines Wohngebäudes usw. (Abschnitt 10), wenn die in 
Absatz 1 genannten Personen Alleineigentümer oder Miteigentümer des Wohngebäudes usw. 
sind oder zu ihren Gunsten eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist 
(Abschnitt 10 Nummer 2). 



 
   

   
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
   

   
 

 
  

 
 

   
  

   

 
  

   

 
 

 
 

 
 

  
   

   

Seite 21 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch bei steuerlich anerkannten Dienstverhältnissen zwischen 
Ehegatten oder Lebenspartnern (vgl. R 4.8 Absatz 1 EStR, H 4.8 - Arbeitsverhältnisse 
zwischen Ehegatten - EStH). 

(4) Vermögenswirksame Leistungen können auch auf Gemeinschaftskonten/-depots angelegt 
werden. Abschnitt 14 Absatz 3 und Abschnitt 19 Absatz 1 Satz 3 sind zu beachten. 

12. Vereinbarung der vermögenswirksamen Leistungen, freie Wahl der Anlage 
(§§ 10, 11, 12 des 5. VermBG) 

(1) Vermögenswirksame Leistungen, die zusätzlich zum sonstigen Arbeitslohn zu erbringen 
sind, können in Verträgen mit Arbeitnehmern, in Betriebsvereinbarungen, in Tarifverträgen 
sowie in bindenden Festsetzungen nach dem Heimarbeitsgesetz vereinbart werden (§ 10 des 
5. VermBG); für Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit werden zusätzliche 
vermögenswirksame Leistungen auf Grund eines Gesetzes erbracht. 

(2) Die vermögenswirksame Anlage von Teilen des Arbeitslohns (Absatz 3) wird in einem 
Vertrag vereinbart, den der Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag des Arbeitnehmers mit 
diesem abschließen muss (§ 11 Absatz 1 des 5. VermBG; bezüglich der Grenzgänger vgl. 
Abschnitt 2 Absatz 3). Macht ein Tarifvertrag den Anspruch auf zusätzliche 
vermögenswirksame Leistungen davon abhängig, dass der Arbeitnehmer als Eigenleistung 
auch Teile des Arbeitslohns vermögenswirksam anlegt, so ist für die vermögenswirksame 
Anlage ein schriftlicher Antrag des Arbeitnehmers nicht erforderlich. Der Arbeitgeber muss 
auf Verlangen des Arbeitnehmers die vermögenswirksame Anlage von Lohnteilen auch dann 
vereinbaren, wenn der Arbeitnehmer für diese Anlage eine der nicht zulagebegünstigten 
Anlageformen (Abschnitt 2 Absatz 2 Nummer 1) wählt. Der Arbeitgeber muss dem 
Verlangen des Arbeitnehmers aber insoweit nicht folgen, als die anzulegenden Lohnteile für 
sich oder zusammen mit anderen vermögenswirksamen Leistungen den Betrag von 870 Euro 
im Kalenderjahr übersteigen. Soweit der Arbeitgeber zur Anlage von Lohnteilen nicht 
verpflichtet ist, kann er sich freiwillig bereit erklären, die vom Arbeitnehmer verlangte 
Anlage von Lohnteilen zu vereinbaren. 

(3) Vermögenswirksam angelegt werden können nur Teile des Arbeitslohns, der zu den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG gehört (Arbeitslohn im steuerlichen 
Sinne) und der dem Arbeitnehmer noch nicht zugeflossen ist; die nachträgliche Umwandlung 
von zugeflossenem Arbeitslohn in vermögenswirksame Leistungen ist nur im Fall der 
Grenzgänger (Abschnitt 2 Absatz 3) möglich. Auch pauschal besteuerter oder steuerfreier 
Arbeitslohn kann vermögenswirksam angelegt werden, also z. B. Teile 



 
   

 

     

      
   

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  
 

     
   

 
  

 
 

 
 

  
    

   
 
 

 
    

  

Seite 22 1.	 des pauschal besteuerten Arbeitslohns von kurzfristig Beschäftigten, Aushilfskräften in 
der Land- und Forstwirtschaft und geringfügig entlohnten Beschäftigten (§ 40a EStG), 

2.	 der pauschal besteuerten sonstigen Bezüge (§ 40 Absatz 1 EStG), 

3. des steuerfreien Zuschusses zum Mutterschaftsgeld (§ 3 Nummer 1 Buchstabe d EStG). 
Kein Arbeitslohn in diesem Sinne sind z. B. die steuerfreien Lohnersatzleistungen (wie 
Wintergeld - Mehraufwands-Wintergeld, Zuschuss-Wintergeld -, Insolvenzgeld, 
Mutterschaftsgeld), der Ersatz von Aufwendungen des Arbeitnehmers, die Arbeitnehmer-
Sparzulage und die Vergütungen, die ein Kommanditist für seine Tätigkeit im Dienst der 
Kommanditgesellschaft erhält; diese Bezüge können deshalb nicht vermögenswirksam 
angelegt werden. 

(4) Bei einem minderjährigen Arbeitnehmer, den sein gesetzlicher Vertreter zum Abschluss 
des Arbeitsvertrags ermächtigt hat, ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass er ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Vertreters Verträge mit dem Arbeitgeber über 
vermögenswirksame Leistungen abschließen kann; denn ein solcher Arbeitnehmer ist für alle 
das Arbeitsverhältnis der gestatteten Art betreffenden Rechtsgeschäfte unbeschränkt 
geschäftsfähig, wenn die Ermächtigung keine Einschränkungen enthält. 

(5) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber mitzuteilen, in welcher Anlageform und bei 
welchem Unternehmen, Institut oder Gläubiger vermögenswirksame Leistungen nach seiner 
Wahl (Absatz 6) angelegt werden sollen; er hat dabei anzugeben, wann und in welcher Höhe 
er die Anlage verlangt, und den Anlagevertrag - z. B. durch dessen Konto- oder 
Vertragsnummer - näher zu bezeichnen. 

(6) Die Zulagebegünstigung vermögenswirksamer Leistungen (§ 13 des 5. VermBG) setzt 
voraus, dass der Arbeitnehmer frei wählen kann, in welcher der Anlageformen und bei 
welchem Unternehmen, Institut oder Gläubiger (§ 3 Absatz 3 Satz 1 des 5. VermBG) der 
Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen anlegen soll (§ 12 Satz 1 des 5. VermBG); 
einer Förderung steht jedoch nicht entgegen, dass durch Tarifvertrag die Anlage auf die 
Formen des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 bis 4 beschränkt wird (§ 12 Satz 2 des 
5. VermBG). Der Arbeitnehmer kann aber eine Vermögensbeteiligung am Unternehmen des 
Arbeitgebers in einer der in § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g bis l und Absatz 4 des 
5. VermBG bezeichneten Formen (Abschnitt 4) nur dann begründen oder erwerben, wenn der 
Arbeitgeber zustimmt (§ 12 Satz 3 des 5. VermBG). Deshalb verstößt es nicht gegen § 12 des 
5. VermBG, wenn ein Arbeitgeber nur bestimmten Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen 
die Möglichkeit einräumt, mit ihren vermögenswirksamen Leistungen 
Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des § 2 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe g bis l und Absatz 4 des 5. VermBG - z. B. Darlehensforderungen oder 
stille Beteiligungen - zu begründen. 
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(7) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass die für ihn zu erbringenden vermögenswirksamen 
Leistungen auf verschiedene Anlageformen verteilt werden, oder dass die Anlageform 
gewechselt wird, wenn er daran ein berechtigtes Interesse hat, das gegenüber dem Interesse 
des Arbeitgebers an möglichst geringem Verwaltungsaufwand überwiegt. An der Verteilung 
auf verschiedene Anlageformen oder am Wechsel der Anlageform kann der Arbeitnehmer z. 
B. dann ein berechtigtes Interesse haben, wenn er dadurch die Förderung voll ausschöpfen 
möchte. Für den Wechsel der Anlageform bei vermögenswirksamer Anlage von Lohnteilen 
(Absatz 2) ist § 11 Absatz 5 des 5. VermBG zu beachten. 

13. Kennzeichnungs- und Mitteilungspflichten 
(§ 3 Absatz 2 des 5. VermBG, § 2 Absatz 1 VermBDV 1994) 

(1) Bei Überweisung der vermögenswirksam anzulegenden Beträge an das Unternehmen, 
Institut oder den Gläubiger (Abschnitt 2 Absatz 1) hat der Arbeitgeber die Beträge als 
vermögenswirksame Leistung besonders kenntlich zu machen und den Namen des 
Arbeitnehmers sowie dessen Konto- oder Vertragsnummer anzugeben. Zusätzlich ist bei 
Überweisungen im Dezember und Januar anzugeben, welchem Kalenderjahr die 
überwiesenen Beträge zuzuordnen sind (vgl. Abschnitt 3 Absatz 1). 

(2) Geht bei dem Unternehmen, dem Institut oder dem Gläubiger ein vom Arbeitgeber als 
vermögenswirksame Leistung gekennzeichneter Betrag ein und kann dieser nicht nach den 
Vorschriften des 5. VermBG angelegt werden (z. B. weil ein Anlagevertrag im Sinne des 
5. VermBG nicht besteht oder bereits erfüllt ist oder weil bei einem Bausparvertrag die 
Bausparsumme ausgezahlt worden ist), so ist das Unternehmen, das Institut oder der 
Gläubiger verpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen; nach 
Eingang einer solchen Mitteilung darf der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer keine 
vermögenswirksame Leistungen mehr überweisen. 

14. Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen 
(§ 15 Absatz 1 des 5. VermBG in der Fassung des Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 2011, BGBl. I Seite 2592, § 5 VermBDV 1994 
in der Fassung des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 2008, BGBl. I 
Seite 2850) 

(1) Bis zur Einführung der elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung, deren 
erstmalige Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt durch ein im Bundessteuerblatt zu 
veröffentlichendes BMF-Schreiben mitgeteilt wird (§ 17 Absatz 14 des 5. VermBG, § 11 
Absatz 1 Satz 2 und 3 VermBDV 1994), gilt weiter Folgendes: 



 
     

 

  
 

  
  

 
  

 
 

    
 

 
    

 
  

    
  

  
 

   
  

 
  

  
  

   
  

   
  

 

  
 

   

Seite 24	 (2) Das Kreditinstitut, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Bausparkasse, das 
Unternehmen, der Arbeitgeber oder der Gläubiger, mit dem der Arbeitnehmer den 
Anlagevertrag abgeschlossen hat, hat die vermögenswirksamen Leistungen zu bescheinigen, 
die im Kalenderjahr angelegt worden sind (§ 15 Absatz 1 des 5. VermBG in der Fassung des 
Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 2011, BGBl. I Seite 2592, 
§ 5 VermBDV 1994 in der Fassung des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 
20. Dezember 2008, BGBl. I Seite 2850). Für vermögenswirksame Leistungen, die auf nicht 
zulagebegünstigte Anlagearten angelegt worden sind, ist die Ausstellung einer Bescheinigung 
nicht zulässig. Außerdem darf eine Bescheinigung nicht mehr erteilt werden, wenn über 
sämtliche vermögenswirksame Leistungen schädlich verfügt worden ist, die nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 oder 4 des 5. VermBG (Abschnitte 5 und 9) angelegt worden sind (§ 5 Absatz 5 
VermBDV 1994 in der Fassung des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 
2008, BGBl. I Seite 2850). 

(3) Die Bescheinigung ist auf den Arbeitnehmer auszustellen, für den der Arbeitgeber die 
vermögenswirksamen Leistungen erbracht hat. Das gilt auch dann, wenn die 
vermögenswirksamen Leistungen zugunsten des Ehegatten oder Lebenspartners, der 
Kinder, der Eltern oder eines Elternteils angelegt worden sind (§ 3 Absatz 1 des 5. VermBG), 
wenn mehrere Personen Vertragsinhaber sind (Gemeinschaftsvertrag) oder die 
vermögenswirksamen Leistungen auf Gemeinschaftskonten/-depots angelegt wurden (vgl. 
Abschnitt 11 Absatz 4). 

(4) Für die Bescheinigung ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck zu verwenden; das für 
das jeweilige Kalenderjahr geltende Vordruckmuster wird im Bundessteuerblatt Teil I 
bekannt gemacht. Im Einzelnen gilt Folgendes: 
1. Der „Institutsschlüssel für die Arbeitnehmer-Sparzulage“ wird von der Zentralstelle für 

Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie beim Technischen Finanzamt 
Berlin - ZPS ZANS -, Klosterstraße 59, 10179 Berlin vergeben (§ 5 Absatz 2 Satz 2 und 3 
VermBDV 1994 in der Fassung des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 
2008, BGBl. I Seite 2850). Er ist bei Anlagearten erforderlich, die einer Sperrfrist 
unterliegen. Sperrfristen gelten nicht bei Anlagen zum Wohnungsbau (Abschnitt 10) und 
bei Anlagen für den ersten Erwerb von Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften 
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG (Abschnitt 9 Absatz 3). In der 
Bescheinigung kann auf die Angabe dieses Institutsschlüssels nur dann verzichtet werden, 
wenn im Zeitpunkt der Ausstellung die für die Anlageart geltende Sperrfrist abgelaufen ist. 

2. Die Vertragsnummer darf höchstens 14-stellig sein und keine Sonderzeichen enthalten. Es 
ist nicht zulässig, für mehrere Arbeitnehmer dieselbe Vertragsnummer zu verwenden. 
Werden vermögenswirksame Leistungen auf von Dritten abgeschlossene Verträge oder auf 
Gemeinschaftsverträge angelegt (Absatz 2), so sind die vermögenswirksamen Leistungen 



 
     

    

   
   

 
   

   

 
  

 

  
  

 
  

 
  
  

  
 

   
  

 
   

   
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
         

  

       
 

Seite 25 jedes Arbeitnehmers unter einer eigenen Vertragsnummer zu bescheinigen; eine 
gemeinsame Vertragsnummer ist nur bei Ehegatten oder Lebenspartnern zulässig. 

3. Der „Institutsschlüssel für die Arbeitnehmer-Sparzulage“, die Vertragsnummer und die 
Sperrfrist (vgl. Nummer 4) bilden den Ordnungsbegriff für das automatisierte Festsetzungs
und Auszahlungsverfahren der Arbeitnehmer-Sparzulage. Das automatisierte Verfahren 
setzt voraus, dass Inhalt und Darstellung der Vertragsnummer bei der Bescheinigung 
vermögenswirksamer Leistungen sowie bei der Anzeige über eine vorzeitige Verfügung 
(durch Datensatz oder Vordruck, vgl. Abschnitt 21 Absatz 1) übereinstimmen. Der 
Ordnungsbegriff ist für die gesamte Laufzeit des begünstigten Vertrages 
unabänderbar. Dies gilt auch, wenn der Vertrag einem anderen Anlageinstitut 
übertragen wird. 

4. Das Ende der für die vermögenswirksamen Leistungen geltenden Sperrfrist (vgl. 
Nummer 1) ist stets anzugeben. Bei der Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen, 
die auf Verträge nach §§ 5 bis 7 des 5. VermBG angelegt und noch nicht für 
Vermögensbeteiligungen verwendet worden sind, ist als Ende der Sperrfrist der 
31. Dezember des sechsten Kalenderjahrs nach dem Kalenderjahr der 
vermögenswirksamen Anlage anzugeben (§ 5 Absatz 3 VermBDV 1994 in der Fassung 
des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 2008, BGBl. I Seite 2850). Ist 
über vermögenswirksame Leistungen unschädlich vorzeitig verfügt worden, die nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 oder 4 des 5. VermBG angelegt worden sind, so ist in der 
Bescheinigung als Ende der Sperrfrist der Zeitpunkt dieser Verfügung anzugeben (§ 5 
Absatz 4 VermBDV 1994 in der Fassung des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 
20. Dezember 2008, BGBl. I Seite 2850); das gilt auch für die Bescheinigung der 
vermögenswirksamen Leistungen, die weiter auf den Anlagevertrag angelegt werden 
(Abschnitt 17 Absatz 5). Entsprechendes gilt bei Zuteilung eines Bausparvertrags. 

(5) Sind vermögenswirksame Leistungen für die Anlage zum Wohnungsbau an den 
Arbeitnehmer ausgezahlt worden (Abschnitt 2 Absatz 1 Nummer 2), hat der Gläubiger die 
Bescheinigung auszustellen, wenn der Arbeitnehmer schriftlich erklärt, in welcher Höhe 
vermögenswirksame Leistungen zum Wohnungsbau verwendet worden sind. 

(6) Die Bescheinigung ist grundsätzlich erst nach Ablauf des Kalenderjahrs zu erteilen, in 
dem die vermögenswirksamen Leistungen angelegt worden sind. Davon abweichend können 
die vermögenswirksamen Leistungen bereits im laufenden Kalenderjahr bescheinigt werden, 
wenn 
1. bei Anlageverträgen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG die Einzahlungsfrist 

abgelaufen ist (Abschnitt 5 Absatz 2), 

2. auf Anlageverträge nach §§ 5, 6 und 7 des 5. VermBG keine vermögenswirksamen 
Leistungen mehr angelegt werden können, 



 
             

 
 

 
  

 
  
 

 
  

 
   

   
 

   
   

 
 

 
 

 
   

 
  

 
  

 

 
 

  
 

 
  

  
 

 

  
 

Seite 26 3. Anlageverträge nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 4 des 5. VermBG mit Kreditinstituten, 
Kapitalverwaltungsgesellschaften, Bausparkassen oder Versicherungsunternehmen im 
Falle einer unschädlichen vorzeitigen Verfügung aufgehoben werden. 

(7) In der Bescheinigung sind die angelegten vermögenswirksamen Leistungen auf den 
nächsten vollen Euro aufzurunden. 

15. Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage
 

(§§ 13, 14 des 5. VermBG, § 6 Absatz 1 VermBDV 1994)
 

(1) Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist regelmäßig mit der 
Einkommensteuererklärung zu stellen. Für den Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-
Sparzulage ist auch dann der Vordruck für die Einkommensteuererklärung zu verwenden, 
wenn der Arbeitnehmer keinen Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer stellt und auch 
nicht zur Einkommensteuer zu veranlagen ist, z. B. weil er nur pauschal besteuerten 
Arbeitslohn bezogen hat. 

(2) Die Arbeitnehmer-Sparzulage kann auch dann erst nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die vermögenswirksamen Leistungen angelegt worden sind (§ 13 Absatz 4 des 5. VermBG), 
festgesetzt werden, wenn der Antrag schon vorher gestellt ist. 

(3) Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der 
Antragstellung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei Wegfall der 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahrs ist das Finanzamt 
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. Hat der Arbeitnehmer im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so tritt an die Stelle des Wohnsitzfinanzamts das Betriebsstättenfinanzamt des 
Arbeitgebers. 

(4) Übersteigen die für den Arbeitnehmer erbrachten vermögenswirksamen Leistungen die 
geförderten Höchstbeträge und sind die Leistungen auf mehrere Anlagearten aufgeteilt 
worden, kann der Arbeitnehmer durch Vorlage nur einzelner Bescheinigungen (Abschnitt 14) 
die vermögenswirksamen Leistungen bestimmen, die mit Arbeitnehmer-Sparzulage 
begünstigt werden sollen. Legt der Arbeitnehmer sämtliche Bescheinigungen vor, begünstigt 
das Finanzamt die vermögenswirksamen Leistungen in einer Reihenfolge, die im Regelfall für 
den Arbeitnehmer günstig ist. 

(5) Für die Anwendung der Einkommensgrenze von 35 800/40 000 Euro für Ehegatten oder 
Lebenspartner ist allein maßgeblich, ob tatsächlich eine Zusammenveranlagung 
durchgeführt wird. Aus diesem Grunde ist die 35 800/40 000-Euro-Grenze auch bei der 



 
   

  
  

  
  

 

 
  

 
 

 
  

 
 

   
 

  
 

 

 
 

     
    

 
 

 
  

 
  

  

   
  

 
  

 

Seite 27	 Zusammenveranlagung des überlebenden Ehegatten oder Lebenspartners mit dem 
verstorbenen Ehegatten oder Lebenspartner im Todesjahr des Ehegatten oder 
Lebenspartners anzuwenden. Von dem auf das Todesjahr folgenden Kalenderjahr an gilt die 
17 900/20 000-Euro-Grenze (BFH-Urteil vom 14. Mai 1976, BStBl II Seite 546). Haben 
Ehegatten oder Lebenspartner die Einzelveranlagung gewählt, ist für jeden Ehegatten oder 
Lebenspartner gesondert zu prüfen, ob das von ihm zu versteuernde Einkommen die 
Einkommensgrenze von 17 900/20 000 Euro überschreitet. Die für einen Lebenspartner 
bereits vor Inkrafttreten des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I Seite 1809) festgesetzte Arbeitnehmer-Sparzulage vergangener Jahre bleibt 
auch dann unangetastet, wenn eine rückwirkend durchgeführte Zusammenveranlagung 
mit einem Lebenspartner für das betreffende Sparjahr zusammen genommen zur 
Überschreitung der Einkommensgrenze führt. Bei der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens sind auch in den Fällen, in denen es auf Grund der Vorschriften zum 
Familienleistungsausgleich (§ 31 EStG) beim auszuzahlenden Kindergeld verbleibt, stets die 
in Betracht kommenden Freibeträge für Kinder (§ 32 EStG) abzuziehen (§ 2 Absatz 5 Satz 2 
EStG); dabei sind stets die Freibeträge für das gesamte Sparjahr zugrunde zu legen. 

(6) Die Einkommensgrenzen des § 13 Absatz 1 des 5. VermBG gelten nicht für beschränkt 
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, 
da bei diesem Personenkreis ein zu versteuerndes Einkommen im Sinne des § 2 Absatz 5 
EStG nicht festgestellt wird; diesen Arbeitnehmern steht deshalb die Arbeitnehmer-
Sparzulage ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens zu. 

(7) Anträge auf Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage können bis zum Ablauf 
der - grundsätzlich vierjährigen - Festsetzungsfrist nach § 169 AO wirksam gestellt 
werden. 

(8) Ein Bescheid über die Ablehnung der Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage 
wegen Überschreitens der Einkommensgrenze ist aufzuheben, wenn der 
Einkommensteuerbescheid nach Ergehen des Ablehnungsbescheids zur Arbeitnehmer-
Sparzulage geändert und dadurch erstmals festgestellt wird, dass die 
Einkommensgrenze unterschritten ist (§ 14 Absatz 5 Satz 1 des 5. VermBG). Die 
Arbeitnehmer-Sparzulage wird dann vom Finanzamt nachträglich festgesetzt. Die Frist 
für die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage endet in diesem Fall nicht vor Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntgabe des geänderten Steuerbescheids (§ 14 Absatz 5 Satz 2 
des 5. VermBG). Die Nachholung der Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage wird 
von Amts wegen (grundsätzlich verbunden mit der Änderung der 
Einkommensteuerfestsetzung) vorgenommen. Ein erneuter Antrag des Arbeitnehmers 
auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist daher nicht erforderlich. 



 
   

 
 

 
  

  
 

   
   

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

    

  
  

 

 
 

 
 

Seite 28 Beispiel: 
Der Arbeitgeber überweist für den ledigen Arbeitnehmer in 2014 
vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 400 Euro auf einen VL-
Investmentsparplan. Der Arbeitnehmer stellt in 2015 mit seiner 
Einkommensteuererklärung einen Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-
Sparzulage und fügt die entsprechende Anlage VL bei. Das vom Finanzamt in 
2015 für den Veranlagungszeitraum 2014 berechnete zu versteuernde 
Einkommen beträgt 20 500 Euro. Das Finanzamt lehnt die Festsetzung der 
beantragten Arbeitnehmer-Sparzulage ab, da das zu versteuernde Einkommen 
die maßgebliche Einkommensgrenze von 20 000 Euro überschreitet. 

Nach einem Einspruch gegen die Festsetzung der Einkommensteuer und einem 
anschließenden Verfahren vor dem Finanzgericht berücksichtigt das Finanzamt 
Ende Februar 2019 für den Veranlagungszeitraum 2014 in einem 
Abhilfebescheid weitere Werbungskosten. Das zu versteuernde Einkommen des 
Veranlagungszeitraums 2014 mindert sich auf 19 700 Euro. 

Nunmehr erfolgt ohne weiteres Zutun des Arbeitnehmers durch das Finanzamt 
in 2019 eine erstmalige Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage für 2014 in 
Höhe von 80 Euro (400 Euro x 20 %), denn die maßgebliche Einkommensgrenze 
von 20 000 Euro wird nicht mehr überschritten. Diese Festsetzung ist bis Ende 
Februar 2020 möglich, da der Ablauf der Festsetzungsfrist für die Arbeitnehmer-
Sparzulage 2014 bis dahin gehemmt ist. 

Ist der geänderten Einkommensteuerfestsetzung kein Bescheid über die Ablehnung der 
Festsetzung einer Arbeitnehmer-Sparzulage vorangegangen, weil der Arbeitnehmer 
wegen der Überschreitung der Einkommensgrenze keine Arbeitnehmer-Sparzulage 
beantragt hat, kann bis zum Ablauf der entsprechend verlängerten Festsetzungsfrist 
nachträglich die Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt und festgesetzt werden; eine 
Nachholung der Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage von Amts wegen ist in diesen 
Fällen nicht möglich. Stand jedoch schon vor Ergehen des geänderten 
Einkommensteuerbescheids fest, dass die Einkommensgrenzen nicht überschritten 
wurden, verlängert sich die Festsetzungsfrist nicht; in diesen Fällen kann nur innerhalb 
der regulären Festsetzungsfrist von vier Jahren ein Antrag auf Festsetzung der 
Arbeitnehmer-Sparzulage gestellt werden. 

(9) In Fällen, in denen für vermögenswirksame Leistungen ein Anspruch auf 
Arbeitnehmer-Sparzulage besteht, aber der Arbeitnehmer dennoch eine 
Wohnungsbauprämie beantragt hat, endet die Frist für die Festsetzung der 



 
  

  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

 
  

  

 
  

 

  
   

 
 

  

  
 

  
  

   
  

 

Seite 29 Arbeitnehmer-Sparzulage nicht vor Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der 
Mitteilung über die Änderung des Prämienanspruchs (§ 14 Absatz 6 des 5. VermBG). 

(10) Die Arbeitnehmer-Sparzulage ist für jeden Anlagevertrag auf volle Euro aufzurunden. 
Das Finanzamt soll die Entscheidung über die Arbeitnehmer-Sparzulage mit dem 
Einkommensteuerbescheid verbinden. 

16. 	Höhe der Arbeitnehmer-Sparzulage
 

(§ 13 Absatz 2 des 5. VermBG)
 

(1) Die Arbeitnehmer-Sparzulage beträgt 20 % für vermögenswirksame Leistungen von 
höchstens 400 Euro, die in Vermögensbeteiligungen (Abschnitt 4) angelegt werden, d. h. auf 
1. Sparverträge über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (§ 4 des 5. VermBG; 

Abschnitt 5), 

2. Wertpapier-Kaufverträge (§ 5 des 5. VermBG; Abschnitt 6), 

3. Beteiligungs-Verträge (§ 6 des 5. VermBG; Abschnitt 7) und 

4. Beteiligungs-Kaufverträge (§ 7 des 5. VermBG; Abschnitt 7). 

(2) Die Arbeitnehmer-Sparzulage beträgt 9 % für vermögenswirksame Leistungen von 
höchstens 470 Euro, die angelegt werden 
1. nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 des 5. VermBG; 

Abschnitt 9) und  

2. für den Bau, den Erwerb, den Ausbau, die Erweiterung oder die Entschuldung eines 
Wohngebäudes usw. (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 des 5. VermBG; Abschnitt 10). 

(3) Die beiden Zulagen (Absatz 1 und 2) können nebeneinander in Anspruch genommen 
werden. Insgesamt werden also vermögenswirksame Leistungen bis 870 Euro jährlich mit der 
Arbeitnehmer-Sparzulage begünstigt. Die Förderung gilt im Übrigen auch für Verträge, die 
vor 1999 abgeschlossen worden sind. 

(4) Die höchstmögliche Arbeitnehmer-Sparzulage kann nur erhalten, wer sowohl in 
Vermögensbeteiligungen als auch in Bausparen bzw. in Anlagen für den Wohnungsbau 
anlegt. Dies bedingt zwei Anlageverträge. Da nur Zahlungen durch den Arbeitgeber mit 
Zulage begünstigt sind (Abschnitt 2), muss dieser zwei Verträge bedienen. 

17. 	Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage 
(§ 14 Absatz 4 und 7 des 5. VermBG, § 7 VermBDV 1994 in der Fassung des 
Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 2008, BGBl. I Seite 2850) 



 
   

    
 

  
   

    
  

 
  

 
  

   
  

   
  

  
  

 
 

  
  

 
 

  

  
  

 

  
      

 
   

   
 

 

 
 

Seite 30 

(1) Die festgesetzten Arbeitnehmer-Sparzulagen werden regelmäßig erst mit Ablauf der für 
die vermögenswirksamen Leistungen geltenden Sperrfrist an das Kreditinstitut, die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Bausparkasse, das Unternehmen oder den Arbeitgeber 
überwiesen, mit denen der Anlagevertrag abgeschlossen worden ist (§ 7 Absatz 2 VermBDV 
1994). Die ZPS ZANS erstellt über jeden auszuzahlenden (= je Kalenderjahr festgesetzten) 
Betrag einen Datensatz, der der zuständigen Landesfinanzbehörde zugeleitet wird, die die 
Auszahlung veranlasst. Der Verwendungszweck der Überweisung an das Anlageinstitut 
enthält für die Zuordnung zum begünstigten Vertrag den Institutsschlüssel des 
Anlageinstituts und die Vertragsnummer des begünstigten Vertrages. 
(2) Die Anlageinstitute haben die überwiesenen Arbeitnehmer-Sparzulagen an die 
Arbeitnehmer auszuzahlen. Im Innenverhältnis zwischen Anlageinstitut und Arbeitnehmer 
kann vereinbart werden, dass die an das Anlageinstitut überwiesenen Arbeitnehmer-
Sparzulagen in einer der in § 2 Absatz 1 des 5. VermBG genannten Anlageformen angelegt 
werden. Ist dem Anlageinstitut in Einzelfällen die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage 
an den Arbeitnehmer nicht möglich, z.B. weil der Wohnort nicht ermittelt werden konnte, hat 
das Anlageinstitut diese Arbeitnehmer-Sparzulage der Finanzbehörde zu überweisen, von der 
sie die Arbeitnehmer-Sparzulage erhalten hat; dabei sind die im Verwendungszweck des 
Auszahlungsdatensatzes für den Begünstigten enthaltenen Angaben vollständig mitzuteilen. 

(3) Die festgesetzten Arbeitnehmer-Sparzulagen werden in folgenden Fällen vom Finanzamt 
unmittelbar an den Arbeitnehmer ausgezahlt (§ 7 Absatz 1 VermBDV 1994 in der Fassung 
des Steuerbürokratieabbaugesetzes vom 20. Dezember 2008, BGBl. I Seite 2850): 
1. bei Anlagen zum Wohnungsbau (Abschnitt 10) und bei Anlagen für den ersten Erwerb von 

Anteilen an Bau- und Wohnungsgenossenschaften gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 4 des 
5. VermBG (Abschnitt 9 Absatz 3), 

2. wenn die für die vermögenswirksamen Leistungen geltende Sperrfrist im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Bescheids über die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage abgelaufen 
ist, 

3. wenn über die angelegten vermögenswirksamen Leistungen unschädlich vorzeitig verfügt 
oder der Bausparvertrag zugeteilt worden ist (Abschnitt 14 Absatz 4 Nummer 4). 

(4) Wenn Arbeitnehmer-Sparzulagen für vermögenswirksame Leistungen, über die 
unschädlich vorzeitig verfügt worden sind, bei der ZPS ZANS aufgezeichnet sind, wird die 
Arbeitnehmer-Sparzulage an die Anlageinstitute ausgezahlt (Absatz 1). Abweichend davon ist 
die Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen, die auf Anlageverträge 
nach §§ 5 bis 7 des 5. VermBG angelegt worden sind, vom Finanzamt unmittelbar an den 
Arbeitnehmer auszuzahlen. 



 
     

 
  

  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
   

 
  

  
  

 
  

  
 

   

  
  

 

   

   

 

 
 

 
 

  

    

Seite 31	 (5) Ist über angelegte vermögenswirksame Leistungen unschädlich vorzeitig verfügt worden, 
so endet für diesen Anlagevertrag die Sperrfrist im Zeitpunkt dieser Verfügung (Abschnitt 14 
Absatz 3 Nummer 4). Deshalb sind Arbeitnehmer-Sparzulagen für vermögenswirksame 
Leistungen, die weiter auf diesen Anlagevertrag angelegt werden, vom Finanzamt unmittelbar 
an den Arbeitnehmer auszuzahlen. 

(6) Ergeben sich Nachfragen hinsichtlich der Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage, sind 
diese nicht an die ZPS ZANS, sondern an die zuständigen Stellen in den Ländern zu richten. 
Arbeitnehmer können die zuständige Stelle bei ihrem Wohnsitzfinanzamt erfragen. 

18. Wegfall der Zulagebegünstigung 

(§ 13 Absatz 5 Satz 1 des 5. VermBG)
 

(1) Die Zulagebegünstigung für vermögenswirksame Leistungen entfällt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 und des Abschnitts 19 rückwirkend, 
1. soweit bei Anlagen auf Grund von Sparverträgen über Wertpapiere oder andere 

Vermögensbeteiligungen (Abschnitt 5) vor Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist 
zulagebegünstigte vermögenswirksame Leistungen zurückgezahlt werden, die Festlegung 
unterblieben ist oder aufgehoben wird oder über die Vermögensbeteiligungen verfügt wird. 
Die Zulagebegünstigung entfällt auch für Spitzenbeträge, wenn diese 150 Euro übersteigen 
(§ 4 Absatz 3 des 5. VermBG). Die Förderung entfällt ebenfalls für Beträge, die beim 
zulageunschädlichen Austausch von Wertpapieren übrig bleiben, wenn die 150-Euro-
Grenze überschritten wird (Abschnitt 5 Absatz 8), 

2. wenn bei Anlagen auf Grund von Wertpapier-Kaufverträgen (Abschnitt 6) die Wertpapiere, 
mit deren Kaufpreis die vermögenswirksamen Leistungen eines Kalenderjahrs verrechnet 
worden sind, nicht spätestens bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahrs erworben 
werden oder wenn die Festlegung unterblieben ist oder soweit vor Ablauf der sechsjährigen 
Sperrfrist die Festlegung aufgehoben wird oder über die Wertpapiere verfügt wird, 

3. wenn bei Anlagen auf Grund von Beteiligungs-Verträgen oder Beteiligungs-Kaufverträgen 
(Abschnitt 7) der Arbeitnehmer die nicht verbrieften Vermögensbeteiligungen, für deren 
Begründung oder Erwerb die vermögenswirksamen Leistungen eines Kalenderjahrs 
verrechnet oder überwiesen worden sind, nicht spätestens bis zum Ablauf des folgenden 
Kalenderjahrs erhält oder soweit vor Ablauf der sechsjährigen Sperrfrist über die Rechte 
verfügt wird. Handelt es sich um Aufwendungen für den ersten Erwerb von Anteilen an 
Bau- und Wohnungsgenossenschaften, so verringert sich bei Verletzung der Sperrfrist die 
Zulagebegünstigung von 20 % auf 9 % entsprechend § 2 Absatz 1 Nummer 4 i. V. m. § 13 
Absatz 2 des 5. VermBG und Abschnitt 16 Absatz 2 Nummer 1 (vgl. Abschnitt 22 Absatz 1 
Nummer 1), 

4. soweit bei Anlagen nach dem WoPG (Abschnitt 9) 



 
    

   
  

 
 

  

  

     
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
    

  
   

 
 

 
  

    
   

 
 

 
 

 
 

 

  
     

Seite 32 a) Bausparkassenbeiträge vor Ablauf von sieben Jahren seit Vertragsabschluss 
zurückgezahlt, die Bausparsumme ausgezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag 
abgetreten oder beliehen werden; dies gilt unabhängig von den Regelungen im WoPG 
für vor dem 1. Januar 2009 und nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossene 
Bausparverträge, 

b) Beiträge auf Grund von Wohnbau-Sparverträgen vor Ablauf der jeweiligen 
Festlegungsfrist zurückgezahlt (§ 9 WoPDV) oder nach Ablauf der jeweiligen 
Festlegungsfrist nicht zweckentsprechend verwendet werden (§ 10 WoPDV), 

c) Beiträge auf Grund von Baufinanzierungsverträgen zurückgezahlt (§ 15 Absatz 4 
WoPDV) oder nicht fristgerecht zweckentsprechend verwendet werden (§ 16 WoPDV). 

Im Übrigen liegt in der Kündigung eines Vertrags noch keine sparzulageschädliche 
Verfügung, sondern erst in der Rückzahlung von Beträgen; deshalb bleibt eine Rücknahme 
der Kündigung vor Rückzahlung von Beträgen ohne Auswirkung auf festgesetzte 
Arbeitnehmer-Sparzulage (vgl. BFH-Urteil vom 13. Dezember 1989, BStBl 1990 II 
Seite 220). Im Gegensatz dazu stellt eine Abtretung auch dann eine sparzulageschädliche 
Verfügung dar, wenn sie später zurückgenommen wird. 

(2) Abweichend von Absatz 1 bleibt die Zulagebegünstigung für vermögenswirksame 
Leistungen bei Verletzung der Sperrfrist in den Fällen des § 13 Absatz 5 Satz 3 des 
5. VermBG erhalten. Nach § 13 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 des 5. VermBG ist nicht 
Voraussetzung, dass ggf. die neuen Wertpapiere oder die erhaltenen Beträge für den Rest der 
Sperrfrist festgelegt werden. Wertlosigkeit im Sinne des § 13 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 des 
5. VermBG ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer höchstens 33 % der angelegten 
vermögenswirksamen Leistungen zurückerhält. Übersteigen die zurückgezahlten Beträge die 
33 %-Grenze, so bleibt die Zulagebegünstigung der vermögenswirksamen Leistungen nur 
dann erhalten, wenn der Arbeitnehmer die erhaltenen Beträge oder damit erworbene andere 
Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG bei einem 
Kreditinstitut oder bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Rest der Sperrfrist 
festlegt. 

(3) Sind mit vermögenswirksamen Leistungen, die auf Grund von Sparverträgen über 
Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen angelegt worden sind, Anteile an neu 
aufgelegten OGAW-Sondervermögen sowie an als Sondervermögen aufgelegten offenen 
Publikums-AIF nach den §§ 218 und 219 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie Anteile an 
offenen EU-Investmentvermögen und offenen ausländischen AIF, die nach dem 
Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c des 5. VermBG), erworben worden (Abschnitt 4 Absatz 5) und ergibt sich 
aus dem ersten Jahres- oder Halbjahresbericht, dass die angenommenen Verhältnisse nicht 



 
   

 
 

  
 

 
  

 
   

   

  

  

  
           

  

           
  

   
   

 
    

  

        
   

  
   

 

      
   

 
 

 

  
 

     
 

  
 

 

Seite 33	 vorgelegen haben, so entfällt für die vermögenswirksamen Leistungen die 
Zulagebegünstigung. 

19.	 Zulageunschädliche Verfügungen
 

(§ 4 Absatz 4 des 5. VermBG)
 

(1) Bei Anlagen zulagebegünstigter vermögenswirksamer Leistungen auf Grund von
 

- Sparverträgen über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (Abschnitt 5),
 

- Wertpapier-Kaufverträgen (Abschnitt 6),
 

- Beteiligungs-Verträgen oder Beteiligungs-Kaufverträgen (Abschnitt 7)
 
ist Arbeitnehmer-Sparzulage trotz Verletzung der Sperrfristen oder der in Abschnitt 5 

Absatz 6, Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 2 und 3 bezeichneten Fristen in den Fällen des § 4 

Absatz 4 des 5. VermBG nicht zurückzufordern. Dabei gilt Folgendes:
 
1. Völlige Erwerbsunfähigkeit im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 1 des 5. VermBG liegt vor 

bei einem Grad der Behinderung von mindestens 95. 

2. Arbeitslos im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 3 des 5. VermBG sind Personen, die 
Arbeitslosengeld (§ 136 Drittes Buch Sozialgesetzbuch - SGB III), Arbeitslosengeld II 
(§ 19 SGB II) oder Arbeitslosenbeihilfe für ehemalige Soldaten auf Zeit (§ 86a 
Soldatenversorgungsgesetz) beziehen oder ohne Bezug dieser Leistungen arbeitslos 
gemeldet sind. Als arbeitslos anzusehen sind auch 
a)	 Personen, die als Arbeitslose im Sinne des Satzes 1 erkranken oder eine Kur antreten, 

für die Dauer der Erkrankung oder der Kur, 

b)	 Frauen, die zu Beginn der Schutzfristen nach § 3 Absatz 2, § 6 Absatz 1 des 
Mutterschutzgesetzes arbeitslos im Sinne des Satzes 1 waren oder als arbeitslos im 
Sinne des Buchstaben a anzusehen waren, für die Dauer dieser Schutzfristen und der 
folgenden Monate, für die bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz hätte beansprucht werden können, 

c)	 Personen, die an einer nach §§ 81 bis 87 SGB III geförderten beruflichen 
Weiterbildung oder die an einer z.B. nach §§ 112 bis 129 SGB III geförderten 
beruflichen Weiterbildung im Rahmen der Förderung der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben teilnehmen, wenn sie ohne die Teilnahme an der 
Maßnahme arbeitslos wären. 

d)	 Personen, die nach Auslaufen der Zahlung von Krankengeld durch die 
Krankenkasse wegen Zeitablaufs (sog. Aussteuerung) Arbeitslosengeld beziehen. 
Die Jahresfrist in § 4 Absatz 4 Nummer 3 des 5. VermBG für die andauernde 
Arbeitslosigkeit beginnt jedoch erst, wenn die Zahlung von Krankengeld vor 
Bezug von Arbeitslosengeld ausgelaufen ist, d. h. die Zeit des Krankengeldbezugs 
zählt nicht mit. 



 
     

 
   

 
  

  
   

  
  

 
 

    
 

 

   
 

   
   

 
 

     

 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

  

Seite 34	 Sind die vermögenswirksamen Leistungen auf Grund eines Vertrags, dessen Inhaber oder 
Mitinhaber ein Kind, die Eltern oder ein Elternteil des Arbeitnehmers ist (§ 3 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 des 5. VermBG), oder auf Gemeinschaftskonten/-depots (Abschnitt 11 
Absatz 4) angelegt worden, so muss die zulageunschädliche Verfügungsmöglichkeit in der 
Person des Arbeitnehmers gegeben sein; die zulageunschädliche Verfügungsmöglichkeit ist 
ohne zeitliche Befristung auf die Leistung des Arbeitnehmers beschränkt. Ist der Ehegatte 
oder Lebenspartner des Arbeitnehmers Inhaber oder Mitinhaber des Anlagevertrags (§ 3 
Absatz 1 Nummer 1 des 5. VermBG), wirkt die zulageunschädliche Verfügung für beide 
Ehegatten oder Lebenspartner. 

(2) Werden bei Anlagen nach dem WoPG (Abschnitt 9) Sperrfristen verletzt, so ist in den 
Fällen des § 4 Absatz 4 Nummer 1 und 3 des 5. VermBG (vgl. Absatz 1 Nummer 1 und 2) 
Arbeitnehmer-Sparzulage nicht zurückzufordern; dies gilt in den Fällen des § 4 Absatz 4 
Nummer 4 des 5. VermBG entsprechend, wenn der Arbeitnehmer über nach dem WoPG 
angelegte vermögenswirksame Leistungen in Höhe von mindestens 30 Euro verfügt. 
Außerdem ist bei der Anlage vermögenswirksamer Leistungen auf Grund von 
Bausparverträgen Arbeitnehmer-Sparzulage nicht zurückzufordern, 
1. wenn bei vorzeitiger Auszahlung der Bausparsumme oder bei vorzeitiger Beleihung von 

Ansprüchen aus dem Bausparvertrag der Arbeitnehmer die empfangenen Beträge 
unverzüglich und unmittelbar zu wohnwirtschaftlichen Zwecken (vgl. Abschnitt 10) 
verwendet oder 

2. wenn bei vorzeitiger Abtretung der Erwerber die Bausparsumme oder die auf Grund einer 
Beleihung empfangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar zu wohnwirtschaftlichen 
Zwecken für den Arbeitnehmer oder dessen Angehörige (§ 15 AO) verwendet, 

3. wenn ein Bausparvertrag vor Ablauf der Festlegungsfrist gekündigt oder aufgelöst wird, 
der nach Verrechnung geleisteter Bausparbeiträge mit der Abschlussgebühr kein Guthaben 
ausweist; bei Bausparverträgen, die ein Guthaben ausweisen, entfällt die 
Zulagebegünstigung nur für die tatsächlich zurückgezahlten Bausparbeiträge. 

Außerdem ist zulageunschädlich, wenn bei Anlagen auf Grund von Wohnbau-Sparverträgen 
und Baufinanzierungsverträgen die Vertragsinhalte und die Vertragspartner des 
Arbeitnehmers gegeneinander ausgetauscht werden (§§ 12, 18 WoPDV). Im Übrigen muss 
die zulageunschädliche Verfügungsmöglichkeit stets in der Person des Vertragsinhabers 
gegeben sein; sind Angehörige des Arbeitnehmers Inhaber oder Mitinhaber des Vertrags, gilt 
Absatz 1 Satz 3 und 4 entsprechend. 



 
     

 
 

   
 

 
 

   

  
 

  

  
   

    
     

 
   

  
  

     

    

   
 

    
 

 

  

     

 

   
  

     
 

   
    

 

Seite 35 20.	 Nachweis einer zulageunschädlichen Verfügung
 

(§ 4 Absatz 4 des 5. VermBG, § 8 VermBDV 1994)
 

Die zulageunschädliche Verfügung (Abschnitt 19) ist dem Kreditinstitut, der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder dem Versicherungsunternehmen (§ 8 Absatz 2 
VermBDV 1994) oder dem Finanzamt (nur bei einer Anlage im Sinne des § 8 Absatz 1 
Nummer 4 bis 6 VermBDV 1994) vom Arbeitnehmer (im Todesfall von seinen Erben) wie 
folgt nachzuweisen: 
1.	 Im Fall der Eheschließung durch Vorlage der Eheurkunde, 

2.	 im Fall der Begründung einer Lebenspartnerschaft durch Vorlage der 
Lebenspartnerschaftsurkunde, 

3.	 im Fall des Todes durch Vorlage der Sterbeurkunde oder des Erbscheins, 

4.	 im Fall der völligen Erwerbsunfähigkeit (d.h. eines Grades der Behinderung von 
mindestens 95) durch Vorlage eines Ausweises nach § 69 Absatz 5 SGB IX oder eines 
Feststellungsbescheids nach § 69 Absatz 1 SGB IX oder eines vergleichbaren Bescheids 
nach § 69 Absatz 2 SGB IX; die Vorlage des Rentenbescheids eines Trägers der 
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter genügt nicht (vgl. BFH-
Urteil vom 25. April 1968, BStBl II Seite 606), 

5.	 im Fall der Arbeitslosigkeit des Arbeitnehmers durch Vorlage von Unterlagen über 
folgende Zahlungen: 
a) Arbeitslosengeld (§ 136 SGB III) oder 

b) Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) oder 

c) Arbeitslosenbeihilfe für ehemalige Soldaten auf Zeit im Sinne des 
Soldatenversorgungsgesetzes oder 

d)	 Krankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld nach § 47b SGB V, § 47 SGB 
VII, Versorgungskrankengeld und Übergangsgeld nach §§ 16, 26 
Bundesversorgungsgesetz oder nach dem Sozialgesetzbuch oder 

e) Elterngeld oder 

f) Übergangsgeld z. B. nach § 119 SGB III im Falle der Weiterbildung im 
Rahmen der beruflichen Rehabilitation. 

Werden solche Zahlungen nicht geleistet, so sind 
- Zeiten der Arbeitslosigkeit durch eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen 

Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit (in der Regel: Agentur für Arbeit) 
nachzuweisen, 

- Zeiten der Erkrankung oder der Kur, die als Zeiten der Arbeitslosigkeit anzusehen 
sind, durch eine Bescheinigung des Kostenträgers oder der Anstalt, in der die 
Unterbringung erfolgt, oder durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, 



 
    

   
  

 
 

  
 

   

   

  
 

 

  
  

 
 

    
  

    
 

   

  
 

 
    

 
  

   
   

 
  
 

  
  

 
  

       
 

  

Seite 36 - die Zeit der Schutzfristen, die als Zeit der Arbeitslosigkeit anzusehen ist, durch das 
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme nachzuweisen und die als Zeit der 
Arbeitslosigkeit anzusehende Zeit, für die bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 
Elternzeit hätte beansprucht werden können, glaubhaft zu machen, 

6.	 im Fall der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit durch Vorlage von 
Unterlagen über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses und die Mitteilung an die 
Gemeinde nach § 138 Absatz 1 AO, 

7.	 im Fall der Weiterbildung durch Vorlage einer von einer Beratungsstelle im Sinne der 
Richtlinie zur Förderung von Prämiengutscheinen und Beratungsleistungen im Rahmen 
des Bundesprogramms „Bildungsprämie“ (BAnz AT 22.05.2014 B2) ausgestellten und 
von einem Weiterbildungsanbieter ergänzten Bescheinigung (Informationen unter 
www.bildungspraemie.info). 

21. 	 Anzeigepflichten
 

(§ 8 VermBDV 1994)
 

(1) Wird über vermögenswirksame Leistungen vorzeitig verfügt, ist dies der ZPS ZANS 
anzuzeigen. Für die Anzeige ist der amtlich vorgeschriebene Datensatz zu verwenden. Für 
eine geringe Anzahl von Mitteilungen ist die Datenübermittlung auf amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck möglich. Die Bekanntgabe der Vordruckmuster und der 
Datensatzbeschreibung erfolgte letztmals am 16. August 2011 im Bundessteuerblatt Teil I 
Seite 801. Die Anzeigen von Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
Bausparkassen und Versicherungsunternehmen sind als unschädliche oder schädliche 
Verfügungen zu kennzeichnen (§ 8 Absatz 1 bis 3 VermBDV 1994). 

(2) Sind auf den Anlagevertrag auch andere Beträge gutgeschrieben, die keine 
vermögenswirksamen Leistungen sind (z.B. Zinsen, eigene Einzahlungen des Arbeitnehmers), 
so ist in der Anzeige über eine teilweise schädliche vorzeitige Verfügung als 
vermögenswirksame Leistung nur der Betrag anzugeben, der die anderen Beträge übersteigt 
(§ 6 Absatz 3 Nummer 1 und Absatz 4 Nummer 1 VermBDV 1994). 

22. Änderung der Festsetzung, Rückforderung von Arbeitnehmer-Sparzulagen 
(§ 13 Absatz 5 des 5. VermBG, § 6 Absatz 2 und 3, § 8 Absatz 4, § 9 VermBDV 1994) 

(1) Der Bescheid über die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist zu ändern, wenn 
1.	 bei Anlage vermögenswirksamer Leistungen auf Verträge nach §§ 5 bis 7 des 5. VermBG 

angezeigt worden ist, dass Sperr-, Verwendungs- oder Vorlagefristen verletzt worden sind 
(§ 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 VermBDV 1994) oder sich die Förderung in den Fällen des 

www.bildungspraemie.info


 
       

          
  

 
 

 

         
 

    
 

    
  

 
 

 
    

 
   

  
   

 

 
 

 
 

 
    

 
 

    
  

 
  

   
 

Seite 37 Abschnitt 18 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 verringert, 

2. bei Anlage vermögenswirksamer Leistungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 4 des 
5. VermBG eine teilweise schädliche Verfügung angezeigt worden ist (§ 8 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 VermBDV 1994) und das Finanzamt die Verfügung über 
vermögenswirksame Leistungen festgestellt hat, für die Arbeitnehmer-Sparzulagen 
festgesetzt worden sind (§ 6 Absatz 3 und 4 VermBDV 1994), 

3.	 die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 des 5. VermBG durch nachträgliche Änderung 
des zu versteuernden Einkommens über- oder unterschritten wird, 

4.	 das Finanzamt davon Kenntnis erhält, z.B. durch eine Außenprüfung, dass eine 
vermögenswirksame Anlage nicht vorlag. 

Bei einer teilweise schädlichen Verfügung (Nr. 2) und einer Förderung mit einem ab 2009 
angehobenen Fördersatz ist davon auszugehen, dass über die geringer geförderten 
vermögenswirksamen Leistungen vorrangig schädlich verfügt wurde. 

Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer hat am 1. April 2008 mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft 
einen Anlagevertrag nach § 4 des 5. VermBG abgeschlossen, auf den in den 
Kalenderjahren 2008 bis 2013 jeweils 400 Euro (insgesamt 2 400 Euro) 
vermögenswirksame Leistungen angelegt worden sind. Zusätzlich wurden Anteile aus 
Ausschüttungen im Wert von 100 Euro gutgeschrieben. Im Kalenderjahr 2014 
verkauft der Arbeitnehmer Wertpapiere, für die er vermögenswirksame Leistungen in 
Höhe von durchschnittlich 2 200 Euro aufgewendet hat.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zeigt an, dass über vermögenswirksame 
Leistungen in Höhe von 2 100 Euro (2 200 Euro vermögenswirksame Leistungen 
abzüglich 100 Euro aus Ausschüttungen, vgl. Abschnitt 21 Absatz 2) schädlich verfügt 
worden ist. Das Finanzamt stellt fest, dass für die vermögenswirksamen Leistungen 
des Kalenderjahrs 2012 keine Arbeitnehmer-Sparzulage festgesetzt worden ist, weil 
die Einkommensgrenze überschritten war. Nach Abzug dieser vermögenswirksamen 
Leistungen verbleibt ein Betrag von 1 700 Euro (2 100 Euro abzüglich 400 Euro), für 
den zu Unrecht eine Arbeitnehmer-Sparzulage gewährt worden ist. Die Festsetzung 
der Arbeitnehmer-Sparzulage ist deshalb um 332 Euro (400 Euro [Jahr 2008] x 18 % 
zzgl. 1 200 Euro [Jahre 2009 bis 2011] x 20 % zzgl. 100 Euro [Jahr 2013] x 20 %) 
zu mindern. 

(2) Das Finanzamt hat zu Unrecht bereits ausgezahlte Arbeitnehmer-Sparzulagen vom 
Arbeitnehmer zurückzufordern. Das gilt auch für Arbeitnehmer-Sparzulagen, die das 
Finanzamt wegen Ablaufs der Sperrfrist an den Arbeitnehmer ausgezahlt hat und dem 



 
  

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 

 
  
 

 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

Seite 38	 Finanzamt erst nachträglich eine schädliche Verfügung über die vermögenswirksamen 
Leistungen bekannt wird. 

23. Außenprüfung
 

(§ 15 Absatz 5 des 5. VermBG)
 

Nach § 15 Absatz 5 des 5. VermBG ist eine Außenprüfung bei dem Unternehmen oder 
Institut zulässig, bei dem die vermögenswirksamen Leistungen angelegt sind. Die 
Außenprüfung kann sich auf die Einhaltung sämtlicher Pflichten erstrecken, die sich aus dem 
5. VermBG und der VermBDV 1994 ergeben, z.B. die Erfüllung von Anzeigepflichten. 

24. Anwendungsregelungen 

Dieses BMF-Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 9. August 2004 (BStBl I 
Seite 717) unter Berücksichtigung der Änderungen durch die BMF-Schreiben vom 
16. März 2009 (BStBl I Seite 501), vom 4. Februar 2010 (BStBl I Seite 195) und vom 
2. Dezember 2011 (BStBl I Seite 1252). Die genannten BMF-Schreiben werden hiermit 
aufgehoben. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 




